
SOZIALETHIK 
DIE SOZIALE ORDNUNG 



SAMMLUNG POLITEIA 
Veröffentlichungen der Union de Fribourg 

Internationales Institut für 

Sozial- und Politikwissenschaften 

Pensier-Freiburg/Schweiz 

Herausgegeben von 

Prof. Dr. Dr.h.c. A.F.Utz, Dr. B. Gräfin von Galen, 

Dr. H. B. Streithofen und Prof. Dr. W. Ockenfels 

Bd. X 

SOZIALETHIK 

III. Teil: 

DIE SOZIALE ORDNUNG 

INSTITUT FÜR GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTEN WALBERBERG 

- IfG VERLAGSGESELLSCHAFT MBH BONN -



ARTHUR FRIDOLIN UTZ 

SOZIALETHIK 
MIT INTERNATIONALER BIBLIOGRAPHIE 

III. TEIL: 

DIE SOZIALE ORDNUNG 

INSTITUT FÜR GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTEN WALBERBERG 

- IfG VERLAGSGESELLSCHAFT MBH BONN -



CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek 

Sozialethik. 
Walberberg 

Utz, Arthur: 
Mit internat. Bibliogr. /Arthur Fridolin Utz. Inst, für Gesellschaftswiss. 
, Bonn. - Bonn: IfG-Verlagsgesellschaft (Sammlung Politeia; Bd. 10/3) 

NE:GT 
Teil 3. Utz, Arthur: Die soziale Ordnung. - 1986 

Utz, Arthur: 
Die soziale Ordnung / Arthur Fridolin Utz. Inst, für Gesellschaftswiss. 

Walberberg, Bonn. - Bonn: IfG-Verlagsgesellschaft, 1986. 
(Sozialethik / Arthur Fridolin Utz; Teil 3) (Sammlung Politeia; Bd. 10/3) 

ISBN 3-922183-14-X 
NE:GT 

Alle Rechte vorbehalten 

Institut für Gesellschaftswissenschaften Walberberg e.V. 

- IfG VERLAGSGESELLSCHAFT MBH BONN -

Rechte der Übersetzung beim Institut für Gesellschaftswissenschaften Walberberg e. V. 

Herstellung: Franz Schmitt, Siegburg 

ISBN: 3-922183-14-X 

Printed in Germany 



V O R W O R T 

Dieser dritte Band der Sozialethik hat, obwohl schon längst angekündigt, 
lange auf sich warten lassen. Das ursprüngliche Manuskript war bereits vor 
längerer Zeit fertiggestellt. Ich habe es aber nochmals ganz überarbeitet, indem 
ich die Behandlung von vielen Einzelfragen herausnahm, um die eigentliche 
sozialethische Gedankenführung besser kenntlich zu machen. Es war nämlich 
nicht meine Absicht, all das handbuchartig zusammenzutragen, was man 
anderswo ausgiebiger und kompetenter dargestellt finden kann. Es kann nicht 
die Aufgabe des Sozialethikers sein, praktische Detailfragen zu lösen, sondern 
vielmehr schrittweise die Normen herauszuarbeiten, die mit einem dem jeweili­
gen Objekt entsprechenden Sachwissen ihre Konkretisierung erfahren müssen. 
Das Gewicht meiner Darlegungen liegt darum auf der Normenlogik. Ich wollte 
mich streng an die sozialethische Argumentation halten im Bemühen, die 
verschiedenen Wissenschaftsbereiche nicht zu verwischen. Der Schwerpunkt 
liegt also auf dem erkenntnistheoretischen Aspekt. Der Leser soll lernen, wie 
man sozialethisch vorgeht, wie sich die Normen aufbauen und innerhalb 
welcher Grenzen diese für die Wirklichkeit Gültigkeit haben. Die sozial­
ethischen Normen sind Orientierungssignale, sie sind kein Rezept zur Lösung 
sozialer Probleme. Dazu braucht es mehr als nur Sozialethik. Dazu sind auch 
andere Wissenschaften und nicht zuletzt die Klugheit aufgerufen. 

Bei der Überarbeitung meines alten Manuskriptes habe ich einen Großteil der 
Zitationen und literarischen Hinweise ausgemerzt, vor allem im Hinblick auf die 
anderen Sprachen, in welche auch dieser Band übersetzt werden soll. 

Die Bibliographie enthält nur die hauptsächlichen Veröffentlichungen vor 
1956 und nach 1979. Die Zeit von 1956-1979 wurde in der von mir und meinen 
Mitarbeitern herausgebrachten, elf Bände umfassenden „Bibliographie der 
Sozialethik"1 registriert. Die zu diesem hier vorliegenden Band gehörenden 
Veröffentlichungen sind unter Nummer III (Die soziale Ordnung) in jedem 
Band der „Bibliographie der Sozialethik" zu finden. 

Nun noch ein Wort zu meinem persönlichen erkenntnistheoretischen Stand­
punkt. In der nun über 55 Jahre umfassenden Studien- und Lehrtätigkeit habe 

1 Freiburg i.Br. 1960-1980. 



6 Vorwort 

ich mich eingehend in die Opera omnia des Thomas von Aquin vertieft. Was ich 

aber aus diesem Studium hier verwerte, sind nicht Positionen zu einzelnen 

Fragen. Man kann diesbezüglich vieles vergessen, was Thomas von Aquin im 

einzelnen vorgetragen hat. Ich halte es darum für ganz verfehlt, wenn sich 

Autoren auf diese oder jene Stellungnahme des Aquinaten berufen, indem sie 

einzelne Texte herausnehmen, um für ihre Ansicht eine gewichtige Autorität 

anzuführen. Was man aus Thomas lernen sollte, ist die Art und Weise, wie er die 

Probleme anfaßt, nicht welche Lösung er vorträgt. Man darf sich nicht damit 

begnügen, anhand eines Registers Texte zusammenzusuchen. Man muß buch­

stäblich alle Werke durchlesen und durchstudieren, um sich dann eigenständig 

von der Grundlage des gewonnenen erkenntnistheoretischen Standpunktes aus, 

getrennt von einzelnen Texten, mit modernen Fragen zu befassen. Damit 

vermeidet man - das Wort sei mir gestattet - , „paläothomistische" Naturrechts­

positionen zu verteidigen. 

Im Mittelpunkt der thomistischen Erkenntnistheorie steht die Abstraktion, 

die nicht mit dem üblichen Essentialismus verwechselt werden darf. Ohne 

Erfahrung gibt es keine Abstraktion. Unter Erfahrung darf aber nicht nur die 

Konstatierung von gesetzmäßigen Prozessen verstanden werden, wie sie z. B. 

die Soziologie zum Objekt nimmt. Es gibt auch - und dies gilt für die Wert­

ordnung - eine innere Erfahrung, von der übrigens auch Kant ausging, wenn er 

das Sittliche im Unterschied von „ist" im „Soll" begründete. Näheres hierüber 

ist in meinem Aufsatz „Erkenntnistheoretische Anmerkungen zur Frage der 

Trennung von empirischer und philosophischer Gesellschaftswissenschaft" 

nachzulesen2. 

Meiner Mitarbeiterin Dr. Brigitta Gräfin von Galen habe ich zu danken für die 

Erstellung der Bibliographie, für die gründliche Mitlesung der umfangreichen 

Literatur, sowie für die Lesung der Druckbogen. Dem Schweizerischen 

NationalfonckfürwissemchaftlicheForschungseiauhichuggedanktrürfmanzieüe 

Unterstützung. 

Fribourg, den 31. Dezember 1984 A.F. Utz 

2 In: Gesellschaftspolitik mit oder ohne Weltanschauung ? Hrsg. vonder Internationalen Stiftung 
Humanuni, Bonn 1980, S. 227-250. 



I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 

Vorwort 5 

ZUR EINFÜHRUNG 11 

Rekapitulation: Der logische Prozeß in den sozialethischen Überlegungen . . . 11 

Vom Wesen der Ethik überhaupt 11 
Die Unterscheidung zwischen Individual- und Sozialethik 12 
Die Priorität der Sozialethik vor der Individualethik 14 

Erstes Kapitel 

DIE UNTERSCHEIDUNG V O N GESELLSCHAFTLICHER, 
WIRTSCHAFTLICHER U N D POLITISCHER O R D N U N G 21 

1. Die aristotelische Konzeption von der Einheit aller gesellschaftlichen 
Handlungen 21 

2. Die Dreigliederung Wirtschaft, Gesellschaft, Staat auf dem Boden der 
empirischen Wissenschaft 24 

3. Die drei Ordnungen in der ganzheitlichen Sicht menschlicher Hand­
lungsmotive 30 
a) Die Verwurzelung von Eigeninteresse, Gewinn- und Machtstreben in 

einem einzigen Motiv 30 
b) Von der Einheit der sozialen Anlage im Menschen zur Vielfalt der 

Motive im sozialen Handeln 38 
Sozialer Wert und soziale Wertverwirklichung 38 
Das Eigeninteresse 43 
Selbstverantwortung und Fremdbestimmung 45 
Das Eigeninteresse als Quasi-Natur - Das Eigeninteresse im sozial­
ethischen Normenprozeß 46 

c) Der philosophische Aufweis der drei Ordnungen im Vergleich zum 
systemtheoretischen Ansatz 48 

Zusammenfassung 51 



8 Inhaltsverzeichnis 

Zweites Kapitel 

OBJEKT U N D AUFBAU DER SOZIALEN O R D N U N G 55 

1. Das Objekt der sozialen Ordnung 55 

2. Der Aufbau der sozialen Ordnung 55 
Das Subsidiaritätsprinzip 55 
Die Frage nach den gesellschaftlichen Institutionen 56 
Zum Begriff der Institution 57 
Systematischer Überblick über die verschiedenen Definitionen der 
Institution 63 
Die naturgegebenen und die naturgemäßen Institutionen, die situations­
bedingten und die freien Organisationen 65 

Drittes Kapitel 

DIE EHE 67 

Erster Artikel: Das Wesen der Ehe 67 

Vorbemerkung 67 

1. Die phänomenologisch orientierte Erklärung der Zweigeschlechtlichkeit 69 

2. Das Wesen der Ehe vom erkenntnistheoretischen Standpunkt der 
Abstraktion aus gesehen 71 
Allgemeine Kennzeichnung 71 
Die Zweigeschlechtlichkeit in der aristotelisch-thomistischen Philosophie 73 

3. Einige kritische Überlegungen 78 
Das Problem 78 
Die Geschlechtlichkeit als biologische Anlage und als hinter der Empirie 
liegende (metaphysische) Eigenschaft der menschlichen Natur 79 

Univoke oder analoge Definition der Natur der Ehe ? 84 
Partnerschaftliche Ehe und Zeugung von Nachkommenschaft 85 

4. Die Ehe als naturrechtliche Institution 89 

Zweiter Artikel: Die Unauflöslichkeit des Ehebandes 90 
Das Problem der Ehescheidung 90 
Die Unwiderruflichkeit des Eheversprechens als Grundlage sozialer 
Wertschöpfung 98 

Dritter Artikel: Ehe und positives Recht 99 

Vierter Artikel: Die Monogamie 103 

Fünfter Artikel: Die Autorität in der Ehe 107 

Sechster Artikel: Die eheähnliche Gemeinschaft 111 



Inhaltsverzeichnis 9 

Viertes Kapitel 

DIE FAMILIE 115 

1. Sozialethische und soziologische Probleme bei der Suche nach der 
Definition der Familie 115 

2. Das Gemeinwohl der Familie 120 

3. Die Familienpolitik 124 
Allgemeine Weltüberlegungen in der Familienpolitik 124 
Der Familienlastenausgleich 126 
Die Selbsthilfe der Familie 128 

4. Die Familie und das Erbrecht 129 

5. Das Elternrecht 131 

Fünftes Kapitel 

DAS SCHULWESEN 135 

Der Auftrag der Schule 135 

Private oder öffentliche Schule ? 137 

Sechstes Kapitel 

HEIMAT - VOLK - NATION 139 

Heimat eine naturrechtliche Institution? 139 

Der sozialethische Sinn des Begriffs Heimat 139 

Das Recht auf Heimat 140 

Die Nation 142 

Siebtes Kapitel 

DIE BERUFLICHE ORGANISATION 145 

Erster Artikel: Die Wesensanalyse des Berufes 146 

Das sozialethische Vorgehen in der Definition des Berufes 146 



10 Inhaltsverzeichnis 

1. Die Definition des Berufes auf der abstrakten Ebene der menschlichen 
Natur 147 
a) Der Beruf im Sinne der inneren Berufung 147 
b) Der Beruf als Entfaltung persönlicher Anlagen oder Talente 147 
c) Beruf und Lebenssicherung und Kulturschaffen 149 

2. Der Beruf in der Abstimmung mit der Gesellschaft 150 

3. Der Beruf in der konkreten sozialen Wirklichkeit 151 

Zweiter Artikel: Die Berufsverbände oder Leistungsgemeinschaften 153 
1. Die Norm der Berufsverbände oder Leistungsgemeinschaften: Das 

Gemeinwohl 153 

2. Einteilung und System der Leistungsgemeinschaften 155 

3. Der Gedanke der leistungsgemeinschaftlichen Ordnung und die konkrete 
soziale Wirklichkeit 157 
Wirklichkeit oder Illusion? 157 
Sozialethische Gesamtschau des Verbandsproblems 159 

Achtes Kapitel 

DER STAAT 165 

Erster Artikel: Die Definition des Staates 165 

I. Der umstrittene Zugang zur Definition des Staates 165 

II. Die Nominaldefinition des Staates 169 

Zweck der Nominaldefinition 169 
Die Wesenselemente des Begriffes „Staat" 171 
Zusammenfassung 173 

III. Definition des Staates oder der Staaten? 173 

IV. Die Realdifinition des Staates 176 
1. Die verschiedenen Versuche, den Staat real zu definieren 176 

a) Die empirische Methode 176 
b) die juristische Methode 178 
c) Der historische Materialismus 180 
d) Die metaphysisch-ontologische Methode der Ermittlung der 

Realdefinition des Staates 180 
Die Metaphysik des moralischen Bewußtseins 180 
Die Definition des Staates in metaphysisch-ontologischer Sicht 183 
Die ethische Implikation der metaphysisch-ontologischen 
Definition des Staates 186 
Das Gemeinwohl des Staates - sein Wirklichkeitswert 186 



Inhaltsverzeichnis 11 

Das staatliche Gemeinwohl als Begründung der Staatsgewalt und 
des Bürgergehorsams 188 
Gemeinwohl und Realpolitik 189 

Zweiter Artikel: Die Entstehungsursache des Staates 190 

Zusammenfassung 194 

Dritter Artikel: Rechtsstaat oder Wohlfahrtsstaat? 195 

Vierter Artikel: Die Aufgaben des Staates 199 

1. Die zwei Stufen der Betrachtung 199 
2. Die Staatsaufgaben aus der Sicht der Staatsidee 199 
3. Die Aufgaben des Staates aus der Sicht der Rechtsstaatsidee 202 
4. Beispiele der subsidiären Tätigkeit des Staates im sozialen Sektor . . . . 204 

Die Subsidiarität des Staates zugunsten von Religionsgemeinschaften . . 204 
Die Schulpolitik 205 
Die Bevölkerungspolitik als Aufgabe des Staates 208 

Qualitative Bevölkerungspolitik 208 
Quantitative Bevölkerungspolitik 209 

Fünfter Artikel: Der Haushalt des Staates 210 

Der Steuerstaat 210 
Die wirtschaftspolitischen Voraussetzungen des Steuerstaates 212 
Die sozialpolitischen Voraussetzungen des Steuerstaates 212 
Der Steuerstaat als Helfer in der Not 213 
Die Verteilung der Steuerlast 213 
Die Steuermoral 216 

BIBLIOGRAPHIE 219 

Vorbemerkung 221 
Einteilung der Bibliographie 222 
Abkürzungsverzeichnis 224 
Bibliographie 229 

Personenverzeichnis . . . 295 

Alphabetisches Sachverzeichnis 307 





ZUR EINFUHRUNG 

Rekapitulation: 

Der logische Prozeß in den sozialethischen Überlegungen 

Bevor wir uns von der allgemeinen Sozialethik (Bd. I) in die einzelnen 
Zweige der Sozialethik hineinbewegen, wird es gut sein, uns sowohl den 
Ansatzpunkt wie auch den logischen Prozeß in der Gewinnung der Normen vor 
Augen zu führen, um nicht in die Methode einer anderen Wissenschaft hinein-
zugeraten. 

Vom Wesen der Ethik überhaupt' 

Unter der Voraussetzung, daß die Ethik sich mit dem Soll zu befassen hat, das 

sich dem Menschen fordernd aufdrängt, kann es eine Ethik nur geben, wenn das 

Soll absolut ist, d. h. apriorischen Charakter besitzt. Damit ist viel gesagt, beson­

ders im Hinblick auf die Sozialethik (wenn es eine solche geben sollte), also im 

Hinblick auf die normative Ordnung der Gesellschaft. Das Soll ist demnach 

nicht gleich Freiheit der Menschen, sondern es wendet sich an die Freiheit in 

Form einer Forderung. Die Freiheit des Menschen erscheint somit nicht als ein 

Wert, sondern als Realisierungsfaktor der Werte. Wenn wir gezwungen sind, 

die Freiheit im Sinne eines gesellschaftlichen Wertes in das Fundament der 

Gesellschaft einzuzementieren, dann können wir hierfür nicht die Wertordnung 

als solche anrufen, sondern müssen den Grund in der Realisierungspotenz, 

näherhin in einer unabänderlichen Verfassung menschlichen Strebens suchen. 

Aus der allgemeinen Ethik verdient zum besseren Verständnis der Gesell­

schaftsethik noch memoriert zu werden, daß das Soll nicht irgendeine Folge von 

Zwecküberlegungen sein kann, es sei denn, man greife auf einen „Endzweck" 

des gesamten menschlichen Lebens überhaupt zurück, der sich als Absolutum 

manifestiert. Dieser aber wäre dann nicht als Zweck, sondern als absolutes Sein 

fordernd. Das absolute Sein, das sich zugleich als Endzweck anbietet, ist nur in 

zweifacher Weise denkbar, entweder im Sinn der christlichen Ethik als außer­

weltliches göttliches Wesen oder im Sinn des metaphysischen Idealismus Hegels 

als der Welt immanentes göttliches Bewußtsein. 

1 Vgl. A. F. UTZ, Ethik, unter Mitwirkung von Brigitta Gräfin von Galen, Sammlung Politeia 
Bd. XXIII, Heidelberg/ Löwen 1970. 
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Übernimmt man die christliche Sicht der Finalität, dann ist man in der Lage, 
die Überlegungen über die Mittel-Zweck-Ordnung logisch in die Ethik einzu­
bauen. Das Normative ist demnach nichts Unreales. Es erhält seine materielle 
Bestimmtheit durch die Zwecke des menschlichen Lebens. Allerdings muß man 
diese, um überhaupt von etwas Normativem sprechen zu können, als dem 
menschlichen Willen aufgetragene Zwecke verstehen, was wiederum nur 
möglich ist, wenn sie universal sind; das heißt, man muß sie abstrakt fassen 
können. Auf diesem Wege können wir das Normative in die Realität hinein­
tragen, wie andererseits das Normative aus der Realität stammt. Die Normen 
stammen aus der Realität, insofern sie aus dieser abstrahiert sind, sie ragen in die 
Realität hinein, insofern sie das konkrete Zweckhandeln normieren. 

Die hier kurz zusammengefaßten Gedanken sind für die Sozialethik von 
entscheidender Bedeutung. Wenn die Zweck-Mittel-Ordnung keine unmittel­
bare ethische Bewandtnis hätte, könnte man sämtliche gesellschaftlichen Fragen 
rein rational lösen. Man brauchte dann nur empirisch festzustellen, was die 
durchschnittliche Wertentscheidung der Gesellschaftsglieder als Ziel der Gesell­
schaftspolitik anweist. Gesellschaftspolitik ließe sich dann völlig rationalisieren. 
Eine eigentliche Sinngebung des gesellschaftlichen Lebens erübrigte sich, ja wäre 
überhaupt gefährlich, weil ideologiegeladen. Das ist in wenigen Worten die 
von den Neukantianern entwickelte Vorstellung der Gesellschaftslenkung 
(Th. Geiger, K. R. Popper, E. Topitsch). 

Die Unterscheidung zwischen Individual- und Sozialethik 

Da der Mensch zugleich individuelles wie auch soziales Wesen ist, sind die 

Werte, d.h. die menschlichen Zwecke unter einem doppelten Aspekt zu 

betrachten: sofern sie typische Werte des Individuellen im Menschen sind und 

sofern sie den Einzelmenschen als in der Gesellschaft integriert erfassen. Daraus 

ergibt sich die Unterscheidung der Ethik in eine Individual- und eine Sozialethik. 

Welche der beiden Ethiken hat den Vorrang? Die Frage beantwortet sich 

durch Wertabwägung von Gemeinwohl und Einzelwohl. Hierzu gibt es grund­

sätzlich zwei Stellungnahmen2: Die erste nimmt den Einzelmenschen nur als 

Teil des Ganzen, die andere erklärt den Einzelmenschen zum Ausgangspunkt 

und betrachtet das Ganze, nämlich die Gemeinschaft, nur als logische Brücke, 

um überhaupt von zwischenmenschlichen Beziehungen sprechen zu können, 

die in irgendeiner Weise ganzheitsbezogen sind. Diese zweite Theorie trifft sich 

mit dem von katholischen Autoren verteidigten Personalismus3. Eigentlich 

2 Vgl. A. F. UTZ, Grundsätze der Sozialpolitik, Stuttgart 1969, S. 25 ff. 
3 Vgl. A. F. UTZ, Sozialethik, I: Die Prinzipien der Gesellschaftslehre. Sammlung Politeia X/l, 

Heidelberg/Löwen 1958, 2. Aufl. 1964, Kap. 11. 



Zur Einführung 15 

reicht sie nicht weiter als die goldene Regel, wonach keiner dem andern das 

zumuten oder antun sollte, was er selbst vom andern nicht erfahren möchte. Die 

Personalisten sind sich zwar bewußt, daß man mit diesem ethischen Prinzip 

nicht weiter kommt, als eine Individualethik reicht, die auf das Zusammenleben 

angewandt wird. Sie rufen daher zur Stützung von Forderungen, die sich nicht 

mit diesem Prinzip erfüllen lassen (z.B. die Forderungen der Sozialethik), das 

Gemeinwohl an. Doch ist dieser Rekurs, wie bereits angedeutet, nichts anderes 

als eine logische Hilfe. Von dieser Theorie aus wurde das Subsidiaritätsprinzip 

formuliert. Auf ihr beruht auch die Lehre vom „Naturrecht" auf Privateigentum 

und in der Folge vom Arbeitsvertrag als der naturrechtlichen Regelung 

zwischen Kapital und Arbeit, vom Wettbewerb auf der ganzen Linie als dem 

naturrechtlichen Ordnungsprinzip der Güterwelt. Damit ist von selbst die wirt­

schaftliche Ordnung aus dem übrigen gesellschaftlichen und erst recht 

politischen Leben ausgegliedert. Der Staat als die oberste Zwangsbehörde hat in 

Reservestellung nicht nur gegenüber der Wirtschaft, sondern auch gegenüber 

sonstigen gesellschaftlichen Beziehungen zu treten. So ergibt sich - entgegen der 

hier im 1. Kapitel verteidigten Auffassung - aus der Vorstellung, daß die Sozial­

ethik nichts anderes als die Konsequenz der Individualethik sei, die geradezu 

naturrechtliche Dreiteilung der zwischenmenschlichen Beziehungen in wirt­

schaftliche, gesellschaftliche und politische, der Aufbau des staatlich geeinten 

Lebens in Form von drei Gesellschaften mit eigenen Ordnungsprinzipien, der 

wirtschaftlichen, der eigentlich sozialen und der politischen. 

Für den Liberalismus ist die Dreiteilung ebenso eine Selbstverständlichkeit im 

philosophischen Sinne, d. h. eine aus der menschlichen Würde unmittelbar sich 

ergebende Ausgangsposition sozialethischen Denkens. Das Typische für diese 

Schauweise ist die Konzeption des Staates als eines reinen Kompetenzapparates, 

dem weitestmöglich die inhaltliche Zweckbestimmung des gesellschaftlichen 

Lebens genommen ist. Das Gegenteil davon ist die Auffassung vom Staat als 

einem Lebensprozeß, der als solcher „Selbstzweck" ist4. Man braucht dabei gar 

nicht an den totalitären Staat zu denken. Es genügt durchaus der Gedanke, daß 

das Leben der Menschen irgendwo integriert ist, ohne daß der Personenwürde 

Abbruch getan würde. Diese Überlegungen führen uns in die Theorie vom 

Wertvorrang des Gemeinwohls gegenüber dem Einzelwohl. 

4 Vgl. RUDOLF SMEND, Das Problem der Institutionen und der Staat. In: Recht und Institution, 
Zweite Folge, Arbeitsbericht und Referate aus der Institutionenkommission der Evangelischen 
Studiengemeinschaft, hrsg. von HANS DOMBOIS, Forschungen und Berichte der Evangelischen 
Studiengemeinschaft 24, Stuttgart 1969, S. 72 f. 
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Die Priorität der Sozialethik vor der Individualethik 

Die Auffassung von der Priorität der Sozialethik vor der Individualethik 
hängt wesentlich zusammen mit dem universalistischen Denken. Dieses ist, 
geschichtlich gesehen, teilweise mit dem Idealismus verknüpft. Es wäre aber 
falsch, von vornherein Universalismus und Idealismus zu identifizieren. Leider 
hat Othmar Spann dieser Identifizierung Vorschub geleistet, da er zu wenig Idee 
und Verwirklichung der Idee unterschied. Ihm war Führer der Hegeische 

Gedanke: „Was vernünftig ist, ist wirklich, und was wirklich ist, ist 
vernünftig"5. So übertrieben sich dieser Satz anhört, wir können nicht davon 
loskommen, uns unser Denken irgendwie als realbezogen vorzustellen. Vor 
allem vonseiten der praktischen Vernunft würden wir es als katastrophal 
empfinden, wenn wir mit unseren Wertimperativen nicht die Wirklichkeit 
meistern könnten. Die moderne analytische und kritische Philosophie, die die 
Praxis rein als technologischen Prozeß, nicht mehr als Konsequenz kognitiver 
Leistung auffaßt (K.R.Popper), vermag das Anliegen unserer praktischen 
Vernunft nicht zu erfüllen. So sehr sie ein Modell der Praxis ohne Ideologie zu 
erstellen vermag und damit eine Formel für das freie Zusammenleben anbietet, 
so unbefriedigt läßt sie die tiefsten menschlichen Erwartungen, nämlich die 
Vernunft in die Wirklichkeit hineintragen zu können. Gegenüber dem marxi­
stischen Praxis-Begriff erweist sich der der kritischen Philosophie als blutleer 
und ohnmächtig. Jedenfalls ist gerade diese Philosophie geeignet, die Gegen­
position, die im marxistischen Denken ihre Formulierung gefunden hat, auf den 
Plan zu rufen. 

Unser Denken ist ganzheitsbezogen, d. h. es strebt danach, die Dinge nicht in 
ihrer Vereinzelung, sondern in ihrer Gemeinsamkeit zu sehen. Diese Heraus­
hebung des einzelnen aus seiner Vereinzelung geschieht nun auf doppelte Weise, 
indem man erstens das einzelne aus seiner ihm selbst anhaftenden Singularität 
herausnimmt, also das Individuelle an ihm abstrahiert, und zweitens, indem man 
es in seinem konkreten Zustand beläßt und es in ein umfassendes Sinnganzes 
hineinstellt. Die beiden Formen des universalen Denkens gehören nicht 
notwendigerweise zusammen. Wenn man überzeugt ist, daß die Geschichte, die 
ja ein empirischer Prozeß der vielen existierenden Einzeldinge ist, als Ganzes 
ihren eigenen Sinn hat, dann vermag man dem Einzelnen einen sinnvollen Platz 
einzuräumen, ohne daß man sich in abstrahierender Erkenntnis von der Empirie 
entfernt. Norm für die Praxis des Einzelnen ist dann nicht etwa eine universale 
Natur, sondern der in der Geschichte sich offenbarende objektive Geist. Aller­
dings kann man auch hier von einer Universalität sprechen. Es ist aber die 

5 Einleitung in die Rechtsphilosophie, 1821. 
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Universalität des Weltsinnes. Anders sieht es aus, wenn man den Weltsinn nicht 
einfach mit der Geschichte identifiziert, sondern sich vorstellt, daß ein überwelt­
licher Geist einen Weltsinn gedacht und entsprechend die Welt auch angelegt 
hat, ohne sie notwendigerweise als Automaten einzurichten. In diesem Falle ist 
der Weltsinn nicht identisch mit der geschichtlichen Entwicklung. Wie der 
Mensch nun diesen Weltsinn ermittelt, ist eine erkenntniskritische Frage, es sei 
denn, es behaupte einer, er wisse um die ewigen Absichten des überweltlichen 
Geistes. Vielleicht hat der überweltliche Geist mit der Geschichte, wie sie 
empirisch und tatsächlich abläuft, auch seine geheimen Absichten. Augustinus 

hat versucht, diese Absichten in seiner Konzeption von den beiden Reichen zu 
erfassen. Philosophisch läßt sich aber darüber nichts aussagen. Bleibt also nur, 
daß wir versuchen, Maßstäbe zu finden, um der Geschichte einen Sinn zu geben, 

d. h. Geschichte zu machen entsprechend einem Konzept, das als vor-gedachte 
Ordnung irgendwie in die auch noch so konkrete Wirklichkeit eingebaut ist. Mit 
anderen Worten, wir müssen aus dem Sein zunächst ungeschichtliche Uni­
versalinhalte gewinnen, um aus ihnen heraus in jedem gegebenen Augenblick 
unsere Welt mit Sinn zu füllen. Wir brauchen also aus der Wirklichkeit ge­
holte, aus ihr abstrahierte Universalien. Diese reichen allerdings noch nicht aus, 
um eine Idee zu erstellen, gemäß welcher die von uns zu gestaltende Wirklich­
keit erst einen Sinn als Ganzes erhält. Der Entwurf eines Gesamtsinnes, auf die 
menschliche Gesellschaft angewandt, des Gemeinwohls, gelingt auf jeden Fall 
nicht auf dem Wege des reinen Ablesens (auch des noch so abstraktiven) von der 
Wirklichkeit. Man kann das Gemeinwohl nicht definieren, wie man die 
menschliche Natur definiert. Es bleibt immer ein Postulat, dem wir erst Inhalt­
lichkeit geben müssen. Aber es ist ein apriorisches Postulat, weil unsere theore­
tische Vernunft ohne Sinndeutung der Einzeldinge von einem Ganzen aus nicht 
zur Ruhe kommt und weil unsere praktische Vernunft von uns die Sinngebung 
in der Handlungsordnung apriorisch postuliert. 

Die Forderung unserer praktischen Vernunft, daß unser Handeln irgendwie 
zur Sinngebung der Geschichte beitragen muß, ist so tief verankert, daß selbst 
jene, welche die Ganzheitsphilosophie als eine Erfindung des Geistes ansehen, 
ihr atomistisches Gesellschaftsbild mit dem Hinweis rechtfertigen, daß es eine 
prästabUierte Harmonie erfülle. Der russische Philosoph I. S. Kon6 hat die 
Zusammenhänge klar gesehen. Nach ihm gibt es zwei Ganzheitsdeutungen des 
geschichtlichen Geschehens, die eine ist die des kapitalistischen Liberalismus, 
gemäß welchem die Menschen die gesellschaftliche Ordnung nicht suchen 

6 Soziologie der Persönlichkeit, Köln 1971. 
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sollten, weil sie sich von selbst und naturhaft aus dem Funktionssystem des voll­
kommenen Marktes ergebe. Die andere Deutung ist die rationale, mittels derer 
die Menschen bewußt die Ganzheit anstreben, indem sie den spontanen Prozeß 
der Natur überwinden und die Entfremdung des Menschen umgehen. Die 
rationale Deutung setzt die Überzeugung voraus, daß die Menschen um die 
gemeinsame Aufgabe wissen und sie auch effektiv anstreben, ohne sich irgend­
welchen vemeintlich naturhaften Mechanismen zu überlassen. Für den 
russischen Philosophen ist der wissende Mensch der Wissenschaftler und 
Technologe, und für ihn ist der wirksam leitende Mensch nur in der politischen 
Einheitspartei denkbar. Diese Annahme ist allerdings nur möglich, wenn man 
mit dem dialektischen Materialismus die gesamte menschliche Wertordnung, 
also auch das Gemeinwohl, vom wirtschaftlichen Prozeß abhängig macht. Aber 
diese Abirrung in die Diktatur ist nicht eine Folge der Auffassung, daß die 
Sozialethik die Priorität vor der Individualethik hat, sondern des materiali­
stischen Menschenbildes. Wenn man die an sich attraktive hegelsche Idee von 
der weltimmanenten Sinnhaftigkeit der Geschichte mit K. Marx materialisiert, 
ist man zur Annahme der materialistischen Gesellschaftsleitung durch den 
technologischen Diktator gezwungen. Sonst läßt sich die hegelsche Idee nicht 
für die Praxis verwerten. Ein Zurück in den Pluralismus der Freiheiten gibt es 
nicht mehr. Man ist für immer verhangen. „Wer einmal an der Hegelei 
erkrankte, wird nie wieder ganz kuriert" (Friedrich Nietzsche). 

Gegenüber der hegelschen Denkweise von der Ganzheit steht jene andere 
(aristotelisch-thomistische) Vorstellung von der Priorität des Ganzen vor dem 
Einzelnen, wonach die Idee des Gemeinsamen nicht aus irgendwelchen vor­
gegebenen Daten (der Geschichte) abgelesen werden kann, sondern jeweils neu 
erarbeitet werden muß entsprechend allgemein gültigen Normen, die als solche 
aber noch nicht identisch mit dem Gemeinwohl sind. 

Drei wichtige logische Etappen sind in dieser zweiten Konzeption zu 
beachten: 1. die Erkenntnis der universalen menschlichen Natur, d.h. des 
Menschseins als solchen und seiner Zwecke als Norm jeglicher menschlichen 
Praxis, 2. die Erkenntnis oder, besser gesagt, das Postulat der praktischen 
Vernunft, daß alle Aufgaben, die sich aus der Natur des Menschen ergeben, 
innerhalb eines umfassenden Sinnes der Menschheit als Ganzem stehen 
(Postulat des Gemeinwohls), 3. die sittliche Pflicht, das Gemeinwohl in der 
jeweiligen geschichtlichen Wirklichkeit inhaltlich zu definieren, nicht um 
vorgegebener Geschichtsmächtigkeit zu folgen, sondern um menschliche Ge­
schichte zu gestalten. 

Der einzelne findet in diesem Aufbau der Normen vollgültige Berücksich­
tigung, da im Grunde für ihn auch keine anderen Normen gelten. Daß wir 
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zu der Vorstellung einer von der Sozialethik unterschiedenen Individualethik 
kommen, hat seinen Grund nicht in der Wertordnung, sondern in der Kausal­
ordnung. Da der einzelne und nicht die Gesellschaft handelt und da die 
konkrete Bestimmung des alle Existenzen umfassenden Gemeinwohls nicht 
durch die reine Erkenntnis objektiver Sachzwänge möglich ist, sondern der 
Bewältigung der Gesellschaftsglieder aufgetragen ist, sind wir in der Verwirk­
lichung der sozialethischen Forderung zunächst auf das Vollkommenheits-
streben der Individuen angewiesen. Diese erhalten zwar nicht die wertmäßige, 
aber doch die operative Priorität. Das Individuum kann keine vom Ganzen 
getrennten Zwecke verfolgen, sonst würde es sinnwidrig handeln. Auf diesen 
Gedanken müssen wir später nochmals zurückgreifen. Es sei nur zur Verdeut­
lichung ein Beispiel angeführt. Das Gewinnstreben des einzelnen Unternehmers 
ist nur sinnvoll und kann darum sittlich nur verantwortet werden, wenn es in die 
Zweckordnung der Gesamtwirtschaft integriert ist. Darin besteht doch gerade 
die Gefahr im modernen Kapitalismus, daß die einzelnen Unternehmer nur 
ihren Gewinn anstreben, während die allgemeinen Anliegen (Umweltschutz, 
Entwicklung anderer Wirtschaftszweige im Sinne der allgemeinen Bedarfs­
deckung, Raumplanung usw.) immer erst faßbar werden, wenn die privaten 
Taschen gefüllt sind und die daraus für die Allgemeinheit entstandenen Übel in 
Protesten hörbar werden. Die individualethische Motivierung ist, wie sich aus 
diesem Zusammenhang ergibt, im Grunde immer nur eine vorläufige, gültig bis 
zur Integrierung in das zu bestimmende Gemeinwohl. Blenden wie nochmals 
zurück auf die soeben erwähnten drei logischen Etappen. 

Drei MißVerständnisse müssen vermieden werden: 1. die unvermittelte Über­
tragung der menschlichen Natur als Norm für das Handeln des einzelnen, 2. die 
Identifizierung des Menschseins mit dem Gemeinwohl, 3. der Optimismus, das 
Gemeinwohl ungeschichtlich, etwa im Sinne einer gesellschaftlichen Ideal­
vorstellung zu konzipieren. 

Der erste Fehlschluß wurde von der rationalistischen Naturrechtslehre voll­
zogen, die nicht nur den Liberalismus, sondern auch den Sozialismus vorbe­
reitet hat. / . L, Talmon7 hat eindrucksvoll nachgewiesen, wie die Transfor­
mierung der universalen, in sich gleichen menschlichen Natur zur Norm des 
gesellschaftlichen und politischen Lebens eine Ideologie der Gleichheit be­
gründete, die nie erreicht werden kann, die darum zum Chaos und von da über 
die Revolution zur totalitären Demokratie führt8. Das Miß Verständnis der ratio­
nalistischen Naturrechtslehre, das bereits auf die Stoa zurückgeht, steckt mehr 

7 Die Ursprünge der totalitären Demokratie. Köln/Opladen 1961. 
8 Vgl. hierzu auch R. ARON, Fortschritt ohne Ende ? Gütersloh 1970. 
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oder weniger in allen Grundrechtskatalogen, wenngleich darin betont wird, daß 

die öffentliche Ordnung durch die einzelnen subjektiven Rechte nicht gestört 

werden dürfe9. 

Der zweite logische Mißgriff ist noch verhängnisvoller. Er führt direkt in die 

kommunistische Gesellschaftsordnung. Die Identifizierung der Natur des 

Menschen mit dem Gemeinwohl bedeutet unmittelbare Hinordnung des 

einzelnen auf das Ganze. Die Menschenwürde, die eigentlich nur Grundlage für 

die Findung eines in sich sehr differenzierten Gemeinwohls sein sollte, wird als 

kompakte Einheit erfaßt, die das einzelne aufsaugt. Im Begriff des Gemeinwohls 

spricht sich kein Ordnungsgedanke von vielfältigen miteinander zu einem 

Ganzen geformten Einzelzielen mehr aus. Im Rahmen dieser Philosophie 

entstand das verhängnisvolle aristotelisch-thomistische Prinzip: Das Indivi­

duum existiert um der Art willen (individuum est propter speciem). Die 

Verwechslung der Artwesenheit Mensch mit der Ganzheit „Menschheit" ist eine 

Erbschaft des platonischen Idealismus. 

Der dritte Irrtum steht dem zweiten sehr nahe. Das Planen ist ein natürlicher 

Ausdruck des Bedürfnisses, die Zukunft in den Griff zu bekommen. Planen läßt 

sich aber nur im Hinblick auf ein Ziel. Nichts liegt daher näher, als das Gesell-

schaftsbild zu entwerfen, zu dem man die bestehende Gesellschaft hinführen 

will. Damit ist die Versuchung gegeben, utopische Gesellschaftsentwürfe zum 

Maßstab der Gesellschaftskritik zu machen. Gegen diese Gefahr wendet sich der 

moderne Kritizismus (K. R. Popper), für den alles rationale Bemühen um die 

Gesellschaft nur in eine Methode hineinführen darf, die aktiven Kräfte frei zu 

machen. 

9 Wie wenig wirkungsvoll diese Philosophie ist, zeigt deutlich die Tatsache, daß die Erklärung der 
Menschenrechte eine so vieldeutige Auslegung erfahren hat. 



ERSTES KAPITEL 

DIE UNTERSCHEIDUNG VON GESELLSCHAFTLICHER, 

WIRTSCHAFTLICHER U N D POLITISCHER ORDNUNG 

1. Die aristotelische Konzeption von der Einheit 

aller gesellschaftlichen Handlungen 

Ohne Zweifel hat Aristoteles den Staat nicht mit der Gesellschaft identifiziert. 
Sonst hätte er z. B. keinen so markanten Unterschied zwischen Familie, Haus­
gemeinschaft, Dorfgemeinschaft und Staat machen können. Und dennoch hat 
diese Unterscheidung nichts mit dem zu tun, was wir heute meinen, wenn wir 
Gesellschaft und Staat unterscheiden. Die Unterscheidung zwischen Wirt­
schaftsgesellschaft, Gesellschaft als solcher und politischer Gesellschaft, wie wir 
sie heute machen, ist im Denken des Aristoteles nicht nachvollziehbar. Der 
Stagirite geht grundsätzlich von dem Gedanken aus, daß die Gesellschaft ihren 
Entstehungsgrund in einem gemeinsam zu erstellenden Gut hat, um damit das 
Leben zu erhalten und zu vervollkommnen. Dieses gemeinsame Ziel schafft in 
gleicher Weise soziale Beziehungen gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und 
politischer Natur. Hier drei Ordnungen zu unterscheiden, hieße die Einheit der 
Gesellschaft zerstören. Das gesellschaftliche Leben beginnt bei der Vereinigung 
von Mann und Frau im Dienst der Fortpflanzung. Es entwickelt sich weiter zur 
Familie und Hausgemeinschaft zum Zwecke der Deckung des allernötigsten 
Bedarfs. Es schreitet fort zur Dorfgemeinschaft, um einen weiteren Bedarf zu 
befriedigen. Es landet schließlich bei dem Gebilde der „vollkommenen Gesell­
schaft", d.h. beim Staat. Dieser ist „eine Gemeinschaft, die gleichsam das Ziel 
vollendeter Selbstgenügsamkeit erreicht hat, die um des Lebens willen ent­
standen ist und um des vollkommenen Lebens willen besteht"'. Der Staat ist 
also eine einheitlich durchgeformte Gesellschaft, die sich von den anderen 
Gesellschaften nur dadurch unterscheidet, daß ihr Objekt umfassender ist und 
daß sie zu seiner Verwirklichung auch umfassendere Mittel besitzt. Aristoteles 

verwahrt sich ausdrücklich gegen den Gedanken, der Staat sei von der Familie 
etwa nur dadurch unterschieden, daß er mehr Personen in sich begreife. Den 

1 Politik I, c. 2. 
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Unterschied sieht er nicht in der Menge der Glieder, sondern vielmehr in der 

größeren Aufgabe und Leistungsfähigkeit des Staates. Diese Aufgabe ist eine. 

Man mag in ihr vielleicht die Anliegen des materiellen von jenen des kulturellen 

Lebens unterscheiden. Doch stehen beide im gleichen Gesichtswinkel, Existenz­

erhaltung und Existenzentfaltung. Das gesellschaftliche Leben ist aufgefaßt als 

ein Lebensprozeß, der hinführen soll zum vollendeten guten Leben. Dieses 

kann nun einmal nicht in der Aufteilung konzipiert werden. 

Auch das Problem der Macht ist für Aristoteles ein echt soziales Problem, das 

seine Lösung vom allgemeinen Ziel der Gesellschaft erhält. Die Kompetenzen 

sind so zu verteilen und übrigens auch von Natur aus so verteilt, erklärt Aristote­

les, daß das Ziel der Gesellschaft verwirklicht werde. Wer von Natur dank seiner 

Erkenntnisfähigkeit zur Vorschau begabt sei, sei ein von Natur Herrschender 

und von Natur Gebietender. Wer aber mit seinen Kräften das Vorausgeschaute 

nur auszuführen imstande sei, sei ein Beherrschter und Sklave von Natur. Ari­

stoteles sieht in diesem Verhältnis von Herrschendem und Beherrschtem nicht 

etwa eine Rivalität, sondern vielmehr die Übereinstimmung von Interessen. So 

kann er sagen, „die Interessen des Herrn und des Sklaven begegnen sich" . Das 

Problem der Verteilung der Macht fällt zusammen mit der Frage nach der Reali­

sierung des präkonzipierten Gemeinwohls. Hier an eine von der sozialen 

getrennte politische Ordnung zu denken, liegt völlig außerhalb des Rahmens. 

Grundlage der Gesellschaftswissenschaft ist bei Aristoteles das ganzheitliche 

und finale Denken. Ganzheitlich ist sein Denken insofern, als er in der Totalität 

der Gesellschaft eine Realität sieht, die den einzelnen Menschen voll integriert, 

final, insofern er das Dasein der Gesellschaft aus dem sittlichen Grundstreben 

des Menschen erklärt. Das Strebevermögen nach dem Guten als solchem wird in 

jedem Menschen als wirklich vorausgesetzt. Von vornherein steht darum jeder 

einzelne Mensch im Rahmen dieses Zieles der Gesellschaft, denn deren Ziel ist 

das gute Leben aller. Welchen Platz in dieser Gesellschaft nun der einzelne ein­

nimmt, wird nicht nach seinen seelischen Reaktionen und seinem persönlichen 

Wollen bestimmt, sondern nach seinem Können, nach seinen geistigen Fähig­

keiten, am Gemeinwohl mitarbeiten zu können. Ein Blick in die Wirklichkeit 

seiner Zeit genügte Aristoteles (wenigstens subjektiv), festzustellen, daß es 

Menschen gibt, die nur ausführende Organe ohne Übernahme persönlicher Ver­

antwortung sein können (sogenannte Sklaven), während andere von Natur aus 

die Fähigkeit mitbringen, die ausführende Tätigkeit zu dirigieren. Bezeichnend 

ist hierbei, daß der Beweis dafür, ob einer dirigierende oder nur ausführende 

Fähigkeiten besitzt, nicht der Empirie überlassen, sondern aus der traditionellen 

2 Politik I, c. 2. 
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Gliederung der damaligen Gesellschaft übernommen wurde. Die traditionelle 

Gesellschaftsstruktur hatte für Aristoteles die Eigenschaft, der Natur des 

Menschen zu entsprechen. 

Natürlich kennt Aristoteles auch die Bedeutung der Freiheit in der Verwirk­

lichung des Gemeinwohls. Die beste, d.h. wirtschaftlichste Verteilung der 

materiellen Güter sieht er in der privaten Eigentumsordnung, wo jeder für 

seinen Teil verantwortlich ist. Das Staatswohl sieht er am besten in der 

Demokratie garantiert, die allerdings nach unseren Begriffen eine Oligarchie 

war. Immerhin zeigen diese Beispiele, daß Aristoteles zwischen der Frage nach 

dem Zielwert der Gemeinschaft (= Gemeinwohl) und der Frage nach der im 

Hinblick auf die Verhaltensweise der Menschen zu wählenden Institution oder 

Organisation zu unterscheiden wußte. Dennoch war ihm der Weg zur Erkennt­

nis einer Wirtschafts-, Gesellschafts- und politischen Ordnung im Sinne von 

Sektoren ganz eigener gesellschaftlicher Prozesse versperrt. Der Grund hierfür 

liegt in seinem Essentialismus beschlossen. Für ihn ist das Gemeinwohl, wie 

gesagt, ein vorgegebener Begriff mit inhaltlicher Fülle wie etwa der Begriff 

Mensch. Die Frage nach der Bestimmung des Gemeinwohls war für ihn eine 

Frage nach jenem weisen Menschen, der um das Wesen des Menschen wissen 

mußte. Das Gemeinwohl ist etwas Vorgegebenes, es braucht nur gefunden zu 

werden. Und wenn es gefunden ist, braucht es nur die Klugheit und Festigkeit 

der Regierenden, auf gesetzlichem Weg die Durchführung zu erwirken. Der 

Gedanke an irgendeinen sozialen Mechanismus, an ein soziales Funktions­

system, von dem man erwarten durfte, daß es ein Resultat erstelle, das dem 

Postulat eines echten Gemeinwohls entsprechen könnte, lag Aristoteles fern. Wie 

noch dargestellt werden wird, ist die wirtschaftliche Ordnung im Sinn einer 

Wirtschaftsgesellschaft dadurch gekennzeichnet, daß bestimmte institutionali­

sierte Handlungsprinzipien das Zusammenspiel der wirtschaftenden Akteure so 

ausrichten, daß daraus ein gemeinsamer Wert, nämlich die für die allgemeine 

Wohlfahrt notwendige Güterwelt entsteht. Das Vertrauen in die Wirksamkeit 

der Handlungs- und Funktionsprinzipien ist dabei durch das Mißtrauen gegen 

jegliche essentielle Definition des Gemeinwohls motiviert. Nichts lag Aristoteles 

ferner als dieses Mißtrauen. 

Das Gleiche gilt bezüglich der politischen Ordnung. Die Demokratie ist für 

Aristoteles nicht eine die Macht kontrollierende und ausbalancierende Hand­

lungseinheit verschiedener, in gewissem Sinn sogar sich bekämpfender 

Konstrukteure des je verschieden konzipierten Gemeinwohls, sondern die dem 

„rechten" Verständnis des Gemeinwohls am nächsten kommende staatliche 

Institution. Was das „rechte" Verständnis des Gemeinwohls ist, ist durch die 

Natur der Sache bestimmbar und untersteht der Weisheit. Es bedarf also zu 
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seiner Ermittlung nicht eines Systems gesellschaftlicher oder politischer Spiel­

regeln. Jeder Essentialismus, der nicht nur vom Realwert der Universalien 

überzeugt ist, sondern zugleich auch dem erkenntnistheoretischen Optimismus 

huldigt, daß die Weisheit des Menschen, auch eines einzigen, genüge, um zum 

Wissen um das echte Gemeinwohl zu führen, muß solche Spielregeln als einen 

Verrat an der Vernunft betrachten. 

Die zentrale Bedeutung, die der essentialistisch gefaßte Gemeinwohlbegriff in 

der griechischen Gesellschafts- und Staatsphilosophie einnimmt, wurde von 

Kurt L. ShelP präzis umschrieben. Shell spricht von der „objektiven Existenz" 

des Gemeinwohls im Denken Piatons. Er sieht darin drei Annahmen ver­

körpert: 1. die Annahme einer essentiellen_menschlichen Natur, die zu ihrer 

„wahren" Entfaltung bestimmte gesellschaftlich-politische Bedingungen 

brauche, 2. die Annahme, daß die menschliche Vernunft imstande sei, sowohl 

die Essenz wahrhaft menschlicher Bedürfnisse als auch die Bedingungen ihrer 

gesellschaftlichen Befriedigung zu erkennen, 3. die Annahme, daß in einer 

konkreten Situation philosophisches oder technisches Wissen jederzeit die 

„richtige" Anwendung allgemeiner Prinzipien auf den zur Entscheidung stehen­

den Konfliktfall ermögliche. Der diesen Prämissen zugrunde liegende Vernunft­

begriff impliziere, sagt Shell, eine göttlich gestiftete Ordnung, die vorgegeben, 

harmonisch und erkennbar sei. Die Frage, wessen Vernunft im Konfliktfall als 

die richtige das Recht auf Entscheidung haben müsse, habe notwendigerweise 

zur elitären Forderung nach der Herrschaft durch „Philosophen-Könige" 

geführt. 

2. Die Dreigliederung Wirtschaft, Gesellschaft, Staat 

auf dem Boden der empirischen Wissenschaft 

Der Nominalismus hat gründlich mit der Universalien- und in der Folge auch 
mit der Ganzheitslehre des Aristoteles aufgeräumt. In seinem Gefolge hat der 
Sensualismus das Bemühen, dort von einer menschlichen Anlage und einem 
menschlichen Streben zu sprechen, wo das einzelne Individuum mit seinem 
Empfinden unmittelbar nichts davon verspürt, für sinnlos erklärt. Was gesell­
schaftlich relevant sei, müsse sich im Empfinden und in der eigenen Erfahrung 
der Gesellschaftsglieder nachweisen lassen. Dementsprechend sei alles Reden 
von einem Ziel der Gesellschaft als solcher sinnlos, weil nur dasjenige Ziel sein 
könne, was die einzelnen Individuen für sich erwählten. Gemeinsames Ziel sei 
darum allein jenes, das von vielen erstrebt werde. 

3 Handlexikon zur Politikwissenschaft, hrsg. von ALEX GÖRLITZ, München 1970, Art. „Gemein­
wohl", S. 113. 
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Mit der erkenntnistheoretischen Grundauffassung, wie sie Hobbes formu­

lierte, daß es „keine Vorstellung im menschlichen Verstand gibt, die nicht zuerst 

ganz oder teilweise in den Sinnesorganen erzeugt worden war"4, ist zugleich 

auch der ethische Standpunkt bestimmt: Nur der Naturtrieb des Individuums 

kann das Objekt der sittlichen Handlung präsentieren. Die Gesellschaft setzt 

sich aus vielen Individuen zusammen, von denen jedes seine eigene Existenz zu 

erhalten strebt. Im gleichen Sinn hat Bemard de Mandeville ausdrücklich 

erklärt: „Die Befriedigung der Affekte, vor allem die Betätigung der Eigenliebe, 

verschafft Lust: deshalb handelt der Mensch grundsätzlich in keiner anderen 

Absicht, ,als sich selbst Lust zu verschaffen'. Insofern besteht zwischen ,Wille' 

und Lust im gewissen Sinne kein Unterschied"5. 

In dieser philosophischen Atmosphäre befand sich nun die aufkommende 

Wirtschaftswissenschaft. Aus der Erfahrung konnte diese Wissenschaft die 

gesicherte Hypothese entnehmen, daß der einzelne Mensch aus der wirtschaft­

lichen Kooperation soviel wie möglich zu profitieren sucht. Aus der Tatsache, 

daß der hauptsächliche Beweggrund der Arbeit darin bestehe, das Erarbeitete zu 

besitzen und zu genießen, hatte Locke gefolgert, daß die Arbeit der einzige 

Erwerbstitel sei. Wenn also Arbeit und Erwerb so eng miteinander gekoppelt 

sind, muß die Intention nach mehr Besitz auch den Willen zu mehr Arbeit 

stimulieren. Der nach Gewinn und Besitz strebende Mensch ist darum erfah­

rungsgemäß der am wirtschaftlichsten denkende Mensch. Wir wollen bei dieser 

Lockeschen Gedankenfolge nicht übersehen, daß der Wunsch nach mehr 

Gewinn unter Umständen nicht nur den Leistungswillen fördert, sondern auch 

die Neigung, aus der gesellschaftlichen Wirtschaft Gewinne zu ziehen, die 

eigentlich nicht der eigenen Leistung zuzuschreiben sind. Aber darüber machte 

sich der Individualismus keine Gedanken, zumal in der Marktwirtschaft nicht 

der Aufwand, sondern der gesellschaftlich prämierte Erfolg die Gewinnhöhe 

bestimmt. Normative Überlegungen spielen für den Sensualismus keine Rolle, 

auch nicht jene, die auf eine tief unterhalb der täglichen Erfahrung liegende 

Naturanlage zurückgreifen. Der Gedanke, daß das reine Gewinnstreben eigent­

lich eine Verzerrung menschlicher Anlagen sein kann, gewissermaßen eine 

Denaturierung, läßt sich auf rein empirischem Boden nicht fassen. Wenn es eine 

Naturveranlagung als solche gäbe, dann, so erklärt der Sensualismus, müßte sie 

von selbst an die empirisch greifbare Oberfläche dringen. 

In dem Augenblick, da man das einzelne empirisch faßbare Motiv nicht mehr 

im Zusammenhang - sei es in dem der Harmonie oder der Disharmonie - mit 

4 HOBBES, Leviathan, hrsg. von I. FETSCHER, Neuwied 1966, S. 11. 
5 BERNARD DE MANDEVILLE, Die Bienenfabel oder Private Laster, öffentliche Vorteile. Ein­

leitung von Walter Euchner, Frankfurt a. M. 1968, S. 15 f. 
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einer hinter der greifbaren Erfahrung liegenden (darum im Sinn der aristoteli­
schen Philosophie „metaphysischen") naturhaften Entelechie sieht, hindert 
nichts mehr daran, das Gewinnstreben isolierend herauszuheben, es sogar in 
einem Menschenbild inkarnieren zu lassen, so daß sich daraus das Idealbild oder 
der Idealtypus des gewinnstrebenden Menschen als solchen ergibt. Selbstver­
ständlich ist der tatsächlich existierende Mensch von einem Gewirr von Stre­
bungen erfüllt. Das hindert aber den Empiriker nicht, das Motiv des Gewinn­
strebens einmal aus dem Gesamtverband loszulösen, es in sich zu betrachten, 
und zwar nicht nur rein psychologisch, sondern auch im gesellschaftlichen Pro-
zeß aller gewinnstrebenden Individuen. Es handelt sich hierbei nicht mehr um 
eine Abstraktion im aristotelischen Sinn, die eine Abstraktion des direkt nicht 
Erfahrbaren, aber dennoch Wirklichen, weil aus dem Hinterfragen des Erfahr­
baren gewonnen, darstellt, sondern um eine betrachtende Heraushebung einer 
konkreten und darum erfahrbaren Wirklichkeit, um ein Anblenden einer 
bestimmten Handlungsweise und Handlungsmotivierung im gesellschaftlichen 
Zusammensein, um ein Verfahren, das man pointierende Abstraktion nennt6. 
Die Phänomenologie hat dieses Verfahren verfeinert. Walter Eucken beruft sich 
in seinem Buch „Die Grundlagen der Nationalökonomie" ausdrücklich auf die 
phänomenologische Abstraktionslehre. Die Typologisierung besteht, wie 
ersichtlich, in der Isolierung und damit gewissermaßen Hypostasierung eines 
konkreten Verhaltens. An sich hatte bereits die Scholastik dieses Verfahren 
gekannt, wenn sie z. B. der Frage nachging, wie wohl eine Gesellschaft aussähe, 
wenn alle Menschen nach dem Ideal der Vollkommenheit handeln würden. 
Diese Denkweise hat die Lehre der Kirchenväter bezüglich des Eigentumsrechts 
beherrscht7. Sie wurde aber nicht dazu benutzt, um ein ganzes Funktionssystem 
aufzubauen. Im Unterschied zu der modernen Typologisierung stellten die 
Kirchenväter nicht ein konkretes, empirisch erfaßtes Verhalten, sondern viel­
mehr das Verhalten nach einer ethischen Norm in den Mittelpunkt. 

Wenn das Charakteristische des wirtschaftlichen Handels darin besteht, das 
Gewinnstreben zu aktivieren, dann muß dort, wo viele Menschen sich gegen­
seitig in ihrem individuellen Gewinnstreben konkurrenzieren, ein geeigneter 
gesellschaftlicher Handlungsbereich entstehen, den man mit Wirtschaftsgesell­
schaft bezeichnen kann. Die Wirtschaftsgesellschaft definiert sich in dieser Sicht 
als jene Handlungseinheit, die sich aus dem konkurrenzierenden Gewinnstreben 

6 Vgl. hierzu die Ausführungen von H. STREITHOFEN, Weltmaßstäbe der Gewerkschaftspolitik, 
Sammlung Politeia XXI, Heidelberg - Löwen 1967, S. 115-127; E. E. NAWROTH, Die Sozial- und 
Wirtschaftsphilosophie des Neoliberalismus, Sammlung Politeia XIV, Heidelberg - Löwen 1961, 
passim. 
Vgl. meinen Kommentar zu Bd. 18 der Deutschen Thomasausgabe, Recht und Gerechtigkeit, 
Heidelberg - Salzburg 1953, S. 500-515. 
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der vielen Gesellschaftsglieder ergibt. Daß die einzelnen Gesellschaftsglieder 

etwas produzieren, ist Voraussetzung, macht aber nicht das Gesellschaftliche im 

Wirtschaften aus. Auch das gemeinsame Produzieren erstellt nicht die Wirt­

schaftsgesellschaft, denn die Tatsache, daß zwei Menschen miteinander im 

Hinblick auf das gleiche Objekt kooperieren, schafft noch keine typisch wirt­

schaftlichen Beziehungen zwischen ihnen. Die Beziehung zwischen ihnen 

kann genau dieselbe sein wie die zwischen Mensch und Produktionsmittel. 

Die auf dem Sensualismus und Individualismus aufbauende Abstraktions­

lehre bietet, so scheint es wenigstens, ein vortreffliches Denkinstrument, um 

einen geschlossenen gesellschaftlichen Bereich abzugrenzen, den man als Wirt­

schaftsgesellschaft bezeichnet. 

Dieselbe erkenntnistheoretische Grundlage hat nun auch zur Modellierung 

der politischen Gesellschaft gedient. Politik ist immer, auch bei Aristoteles, als 

Bemühen um das Ganze der Gesellschaft verstanden worden. Die Einfluß-

nahme auf das Ganze der Gesellschaft aber, wenn man sie streng von diesem 

Gesichtswinkel aus sieht, bedeutet Machtausübung über alle oder wenigstens 

das Streben nach dieser Macht. Solange man nur von Mensch zu Mensch auf 

dem Weg über die zwischenmenschlichen Beziehungen das gesellschaftliche 

Leben erfaßt, greift man noch nicht an das Ganze. Man beeinflußt vielleicht das 

Verhalten der einzelnen Gesellschaftsglieder und durch sie die ganze Gesell­

schaft. Wer aber das Ganze als solches intendiert, muß entweder die Macht über 

das Ganze in der Hand haben oder doch diese in irgendeiner Weise anstreben. 

Dieser Kampf um die Macht wurde nun von der politischen Wissenschaft, 

ähnlich dem Kampf um den Gewinn in der wirtschaftwissenschaftlichen 

Betrachtung, erkenntnismäßig isoliert und zum Gegenstand einer eigenen 

Wissenschaft gemacht, eben der politischen. Ganz deutlich wird dies in dem alle 

Ufer überbordenden Literaturstrom des „decision making". Auch hier sind 

dieselben erkenntnistheoretischen Grundlagen maßgebend wie bei der 

Wirtschaftswissenschaft. Die Motivlehre ist die des Sensualismus, es gibt hier 

kein Naturstreben des Menschen nach einem allgemeinen letzten Ziel wie bei 

Aristoteles. So konnte man ähnlich dem homo oeconomicus einen homo politi-

cus konstruieren. Ahnlich dem Wirtschaftenden wird der Politiker modelliert 

und typisiert. Es steht dabei zur Frage: wie handelt und reagiert jener Mensch, 

der sich einzig vom Streben nach Macht über das Ganze leiten läßt ? In diesem 

Sinn hat Max Weber'die Politik als Beruf analysiert. Nicht dasjenige, was sein soll, 

sondern das, was in der Machtauseinandersetzung realisierbar ist, ist unmittelbar 

das dem Politiker aufgetragene Objekt. Was sein soll, gehört in die Wert­

ordnung, die aus sich noch nicht dem Sein zugeschrieben werden kann. 

Demnach ist der Politiker mit einer zweifachen Verantwortung belastet, 1. als 
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Politiker mit der Verantwortung für das Gelingen und den Erfolg seiner Hand­

lung, 2. als sittlicher Mensch mit der Verantwortung gegenüber den absoluten 

Werten. Daraus ergab sich für Max Weber die Unterscheidung zwischen Ver­

antwortungsethik des Politikers und Gesinnungsethik des sittlichen Menschen. 

Die Unterscheidung, ja sogar Trennung ist eine logische Notwendigkeit für 

denjenigen, der die ethischen Normen nicht wie Aristoteles in der finalen 

Naturanlage des menschlichen Strebevermögens verankert. Für den Politiker 

ergibt sich demnach als Grundgesetz des Handelns: ein nicht durchführbares 

Ziel darf in der Politik nicht angestrebt werden. Gegen diese Verantwortungs­

ethik steht das Grundgesetz der Gesinnungsethik: jeder Wert verpflichtet, auch 

wenn er in der Welt der Erfahrung keinen Erfolg einbringt. Die Einheit der 

beiden Ethiken ist Max Weber nicht gelungen und konnte ihm von seinem 

erkenntnistheoretischen Standpunkt aus auch nicht gelingen. Man könnte ihn 

vom Vorwurf eines schweren ethischen MißVerständnisses zu retten versuchen, 

indem man bei ihm, wie man es versucht hat, eine äußere Verbindung der beiden 

Ethiken nachzuweisen sich müht. Aber solches Bemühen sieht am Wesen der 

Ethik vorbei. 

So führen diese Überlegungen notwendigerweise zu einer klaren Unter­

scheidung und sogar Trennung des politischen Handelns und somit auch der 

politischen Ordnung von jedem anderen gesellschaftlichen Geschehen. 

Es ist allerdings zu beachten, daß man von einer politischen Ordnung nur 

sprechen kann, sofern man das Auslangen nach der ganzheitlichen Macht als 

gesellschaftliche Veranstaltung versteht ähnlich dem Gewinnstreben in der 

Wirtschaftsgesellschaft. Weder das Gewinnstreben als solches noch das Streben 

nach ganzheitlicher Macht sind gesellschaftsbegründend. Sie werden es erst, 

wenn man sie als Operationsregel, als Funktionssystem einrichtet, im stillen 

Glauben oder Hoffen, daß sich daraus irgendein gemeinsames Resultat ergibt, 

dem man die Qualifizierung des Gleichgewichtsparameters, des gerechten 

Ausgleichs oder was immer geben kann. Wir kommen wiederum auf den bereits 

ausgedrückten Gedanken zurück, daß hinter diesen typischen Gesellschaften 

ein Ganzheitsbegriff steht, den man durch die Ingangsetzung bestimmter Hand­

lungsmotive gerne erfüllt sehen möchte. Nur dadurch, daß das Streben nach 

ganzheitlicher Macht zur Spielregel gegenseitiger Beziehungen gemacht wird, 

wird die politische Ordnung im Sinn einer politischen Gesellschaft erstellt. Nur 

auf diesem Wege gelingt es auch, die politische Gesellschaft vom Staat zu unter­

scheiden. 

Mit der Erkenntnis des wirtschaftlichen und politischen Handelns im Zusam­

menleben der Menschen sind allerdings noch nicht alle gesellschaftlichen 

Prozesse ermittelt. Darüber hinaus gibt es unzählige zwischenmenschliche 
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Beziehungen, die das gegenseitige, echt menschliche Zueinander betreffen. Hier 

ist das Feld der Soziologen und der Sozialpsychologen. Die Theorien, die sich 

mit diesen vielfältigen sozialen Beziehungen beschäftigen und sie zu definieren 

versuchen, sind bald nicht mehr zu zählen. Es ist schwer, jenen homo sociologi-

cus zu definieren, der sich vom homo oeconomicus und vom homo politicus so 

unterscheidet, daß er als Repräsentant einer gesellschaftlichen Ordnung 

bezeichnet werden könnte. Der Objekte der Kooperation oder der gegenseiti­

gen Konkurrenz, die übrig bleiben, sind es noch zu viele, als daß man von ihnen 

aus zu einem Bild einer umfassenden Gruppe gelangen könnte. Gewiß ist auch 

hier das Soziale gekennzeichnet durch das Sich-gegenseitig-Überbieten, das 

Konkurrenzieren im Hinblick auf Prestige, Einfluß und Macht im begrenzten 

Bereich. Das reicht aber nicht aus, um von einer gesellschaftlichen Ordnung 

sprechen zu können, die sich ebenso kompakt darstellt wie die wirtschaftliche 

und die politische. Die Motivationen Prestige, Einfluß, Macht müßten sich auf 

ein gleiches Objekt hinbewegen, daß daraus eine Handlungseinheit entstände. In 

der Wirtschaft ist es die gleiche Güterwelt, um die sich die Konkurrenten gegen­

seitig den Rang ablaufen. In der Politik ist es ein und dieselbe Macht, die von 

allen nach festen Spielregeln umworben wird. Was nun noch übrig bleibt, ist eine 

unabsehbare Welt von Werten und Gütern, die aus sich nur eine Vielfalt von 

Gruppenbildungen begünstigen. Will man von sozialer „Ordnung" sprechen, 

dann kann man damit nur den Rest bezeichnen, der jenseits von Wirtschaft und 

Politik liegt. Die Soziologie wird sich umsonst bemühen, den homo sociologicus 

darzustellen, der ebenbürtig neben dem homo oeconomicus und dem homo 

politicus stehen könnte. Was immer sie zu leisten imstande sein wird, ist die 

Umschreibung der sozialen Beziehung im allgemeinen, die aber dann nicht 

abgegrenzt ist gegen die wirtschaftlich-soziale und politisch-soziale Beziehung. 

So mag z. B. die Konflikttheorie eine an sich plausible Darstellung der sozialen 

Beziehung sein. Wenn sie gilt, dann paßt sie überall, umschließt aber auch die 

Wirtschafts- und politische Gesellschaft. Der sozialen Ordnung fehlt das spezi­

fische Objekt, oder, besser gesagt, sie hat der Objekte zu viele. Darum kann sie 

nicht definiert werden. Sie ist, wie gesagt, der von der Wirtschafts- und politi­

schen Gesellschaft übrig gelassene Rest, aber zugleich und sogar zuvor die 

umfassende Fülle, von der die Wirtschafts- und die politische Gesellschaft etwas 

empfangen haben. Sie ist der Untergrund, ohne den es überhaupt keine Wirt­

schafts- und politische Gesellschaft gäbe. 
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3. Die drei Ordnungen in der ganzheitlichen Sicht 

menschlicher Handlungsmotive 

a) Die Verwurzelung von Eigeninteresse, Gewinn- und Machtstreben 

in einem einzigen Motiv 

Ein hellsichtiger Ethiker wird wohl leicht einsehen, daß der Einwand gegen 
die individualistische und sensualistische Motivlehre, das vollkommene Handeln 
des Menschen „dürfe" aus sittlichen Gründen nicht im Gewinnsuchen und 
Machtstreben bestehen, in den leeren Raum hineingesprochen ist. Das wirtschaft­
liche Leben ist nun einmal, wie die Erfahrung beweist, durch Gewinnstreben ge­
kennzeichnet. Und ebenso ist die Tatsache, daß das politische Handeln eine 
Reaktion auf eine bestimmte Machtkonstellation darstellt, nicht wegzudeuten. 
Jeder Wirtschaftswissenschaftler und Politikwissenschaftler weiß, daß das Mo­
dellieren und Typisieren der Motive in etwa aus der Wirklichkeit hinausführt, 
eine Denkoperation bedeutet, deren unmittelbarer Wirklichkeitswert laufend zu 
kontrollieren ist. Da aber sowohl das Gewinnstreben wie auch das Machtstreben 
so allgemeine Erscheinungen im menschlichen Zusammenleben sind, kann man 
die Typisierung und Modellierung nicht als völlig unberechtigt hinstellen. 
Wichtig ist dabei nur, daß man sich den erkenntnistheoretischen Standpunkt klar 
macht, von dem aus man die Motive zu sehen und beurteilen hat. 

Gibt es nicht ein umfassenderes Motiv im menschlichen Handeln, in dem alle 
sozialen Verhaltensweisen, also etwa das Machtstreben, das Gewinnstreben wie 
auch das Streben nach eigenem Glück und Wohlgefühl im gesellschaftlichen 
Zusammensein eine letzte Begründung finden? 

Mit dieser Frage bewegen wir uns keineswegs in die Ethik hinein, wo man sich 
darum sorgt, was der Mensch für sich und seine Gesellschaft tun soll. Wir 
suchen vielmehr jenes letzte reale Motiv, aus welchem heraus das Gewinn- und 
Machtstreben wie alle anderen im gesellschaftlichen Zusammensein sich ent­
wickelnden Handlungsstimuli ihre einheitliche Erklärung finden. 

Der Optimismus, mit welchem Rousseau die menschliche Natur betrachtete, 
hat seine, wenn auch sehr begrenzte, Berechtigung. In irgendeiner Weise ist er 
Gedankengut von Philosophen aller Epochen. Der Mensch ist von Natur, so 
sagte Aristoteles mit Plato, auf das Gute angelegt. Er strebt von Natur nach jenem 
Ziel, das die Gesamtheit seiner Potentialität auffüllt. Man muß allerdings 
darunter das vollmenschliche Glück verstehen, nicht also nur wie bei Bentham 

das Glück des einzelnen Aktes. Dieses Streben nach Vollendung unseres ganzen 
Seins ist im Grunde der Motor jeglichen menschlichen Handelns8. Ohne diesen 

8 A. F. UTZ, Ethik, Sammlung Politeia XXIII, Heidelberg 1970, S. 92ff. 
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Motor ist selbst eine die Zielstrebigkeit unserer Natur pervertierende Handlung 
nicht ausführbar. Eine solche Handlung ist allerdings normenlogisch wider­
sprüchlich, denn sie ist nur auf Grund eines logischen Fehlers möglich. Dieses 
widersprüchliche Handeln mag in unserem Leben einen breiten Raum ein­
nehmen, so daß man den Eindruck gewinnt, es sei das „natürliche" Handeln. 
Aber es ist im geistigen Leben nicht anders als im körperlichen. Obwohl es 
keinen anatomisch einwandfrei gebauten Menschen gibt, suchen wir nach jener 
Anatomie, die als natürlich und normal zu bezeichnen ist. Nur von ihr aus lassen 
sich die wirklich bestehenden anatomischen Verhältnisse beschreiben. In ähn­
licher Weise läßt sich das menschliche Handeln nur vom natürlichen geraden 
menschlichen Akt aus (actus rectus, recta ratio) beurteilen, so häufig und viel­
fältig der pervertierte Akt auch sein mag. 

Gemäß der pointierenden Abstraktion, wie sie Max Weber und W. Eucken 

und mit ihnen der Großteil der Wirtschafts- und Politikwissenschaftler verwen­
den, ist rationales Handeln in der Mittelordnung ohne Beurteilung des Zieles, 
also ohne Werturteil bestimmbar. Wer etwas kaufen will, wird, wenn er rational 
handelt - und welcher Mensch würde dies nicht tun? -, versuchen, möglichst 
wenig von seinem Vermögen für die bestmögliche Ware auszugeben. Die 
Wertfrage bezüglich dieser Rationalität wird erst erhoben, wenn es um die 
Beurteilung des Zieles geht. Danach ist also der billige Kauf einer dem Ziel 
entsprechenden Ware als wirtschaftlicher, weil rationaler Kauf zu bezeichnen, 
auch wenn das Ziel das unsinnigste der Welt wäre. In gleicher Weise wird bei der 
Produktion der rationale oder wirtschaftliche Aspekt vom Ziel losgelöst, 
insofern ein Produzent, wenn er rational produzieren will, sich überlegt, wie er 
mit dem geringsten Mtteleinsatz das dem Ziel entsprechende Produkt erstellen 
kann. Auch hier wird das Werturteil einzig auf die Beurteilung des Zieles ein­
gegrenzt. Angebot und Nachfrage sind somit rein wirtschaftliche Vorgänge, die 
in der Mittelordnung liegen. Worin ein wertvolles Angebot und worin eine 
wertvolle Nachfrage besteht, soll von jenen Instanzen entschieden werden, die 
sich mit den Zielen zu befassen haben. In der Ordnung der Ziele werden nicht 
mehr wirtschaftliche, sondern humane Urteile wirksam. Im wirtschaftlichen 
Bereich ist das wertfreie Gewinnstreben als Motiv eingesetzt: möglichst viel 
unter Einsatz von möglichst wenig Mitteln zu erreichen, negativ ausgedrückt: 
möglichst wenig an Vermögen zu verlieren, um möglichst viel zu erwerben. 

Dies alles klingt so ungeheuer plausibel. Andererseits kann es den mensch­
lichen Geist nicht befriedigen, zu vernehmen, daß ein zweckmäßiges Handeln 
im Hnblick auf ein Verbrechen rational sein soll, wenngleich alle Mittel so präzis 
auf den mörderischen Zweck zugeschnitten sind. Die Moralität, mit der das Ziel 
bestimmt wird, wie übrigens allgemein zugegeben wird, geht notwendigerweise 
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in die Wahl der Mittel ein. Um die Mittel zu einem verbrecherischen Ziel zu 

wählen, braucht es einen verbrecherischen Geist, und um die Mittel zu einem 

moralisch guten Ziel zu bestimmen, bedarf es eines guten Geistes. Wer dies nicht 

einsieht, verwechselt die sittlich-praktische Zweck-Mttel-Ordnung mit der 

theoretischen und rein technischen. Es ist darum nicht möglich, nur das Wirt­

schaftliche als solches zum Gegenstand der Entscheidung zu machen, wie es auf 

dem Boden der pointierenden Abstraktion irrigerweise geschieht9. 

Dies will besagen: man kann nicht einfach von Gewinnstreben sprechen, das 

in der Wirtschaftsgesellschaft organisiert wird. Es handelt sich vielmehr um jenes 

Gewinnstreben, das als Motor zur Erstellung von sozialen Werten dienen soll, 

also um ein Gewinnstreben, das den tiefer liegenden menschlichen Anlagen, 

genau gesagt, der Sozialnatur des Menschen entspricht. So realistisch es auch ist, 

das Gewinnstreben wirtschaftspolitisch auszunützen, so unabdingbar ist seine 

dauernde moralische Abwägung mit den in Frage kommenden Zielen. Es ist eine 

einzige sittliche Kulturentscheidung, die sich auf Mittel und Ziel richtet. Die 

Tiefe der menschlichen Naturanlage darf in der Bestätigung des Gewinnstrebens 

nicht außer acht gelassen werden. 

Wie eng der Raum ist, den das Motiv des Gewinns im Gesamt wirtschaft­

lichen Handelns einnimmt, zeigt besonders die geschichtliche Entwicklung, 

welche die Bewertung der Arbeit durchgemacht hat. Rein wirtschaftlich 

gesehen, ist die Arbeit eine Leistung, die eine Gegenleistung in Form des Lohns 

verlangt. Entsprechend der Gewinntheorie ist die bestbezahlte Arbeit die meist­

begehrte. Doch beweist uns die Erfahrung, daß der Mensch in der Arbeit mehr 

sucht als nur Lohn. Der Ruf nach Entfaltung der Persönlichkeit in der Arbeit 

wird um so eindringlicher, je mehr der arbeitende Mensch die unterste Existenz­

stufe überschritten hat. Vom künstlerischen oder allgemein kulturellen Arbei­

ten, das oft mit Not und Hunger gepaart ist, nicht zu reden. 

Allerdings wird in der sozialen Verknüpfung der haushälterische und 

sparsame Umgang des Menschen mit den materiellen Gütern stark durch das 

Gewinnmotiv gekennzeichnet, Gewinn hier verstanden im Sinn von Sorge um 

die Ernte des eigenen Leistungserfolges unter Ausschluß eines andern M t -

menschen. Sobald der wirtschaftende Mensch, sei er Produzent oder Konsu­

ment, im Zusammenhang mit anderen handelt, betrachtet er sich und seinen 

Mtmenschen in der Situation der Konkurrenz. Er will seiner Leistung zum Sieg 

verhelfen. Er preist sein eigenes Angebot. Und als Käufer will er für die von ihm 

gewählte Ware nicht mehr ausgeben, als die Ware im sozialen Vergleich wert ist. 

9 In der Abwehr dieses Rationalismus erklärt die „kritische Theorie" der Neomarxisten (Frank­
furter Schule), daß jegliche Wahrheitserkenntnis interessenbetont sei. Diese These ist genau das 
andere Extrem in der Stellungnahme zum Theorie-Praxis-Problem. 
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Er hat in der Regel die Absicht, für einen Gegenstand nicht einen sozialen, 

sondern nur einen „wirtschaftlichen" Preis zu bezahlen, jenen Preis, von dem er 

weiß, daß er nicht durch das individuelle Gewinnstreben des Anbietenden fixiert 

worden ist. Darum macht er Preisvergleiche. Insofern ist etwas Wahres an der 

Konflikttheorie, da der Mensch, sobald er bewußt innerhalb der Gesellschaft 

handelt, sich gegen Ausbeutung durch den andern rüstet. Zwar erklärt 

/ . A. Schumpeter, daß das Gewinnstreben bei zunehmendem Wohlstand 

abnehme. Man könnte also annehmen, daß es einmal zur Bedeutungslosigkeit 

absinken würde. Doch bleibt auch dann wohl noch der hier gebrauchte Begriff 

des Gewinnstrebens bestehen als Interesse an der Selbstbestimmung über das 

persönlich Geleistete, ganz allgemein als Eigeninteresse, das im Bereich der 

materiellen Güter am deutlichsten mit Interesse am Gewinn bezeichnet wird, 

negativ: Interesse an der Vermeidung von Ausbeutung. 

Selbstverständlich gilt das alles nur im Sinn einer allgemeinen Regel der Erfah­

rung. Immerhin ist diese Erfahrung so universal, daß man fast von einer „natür­

lichen Anlage" des Menschen sprechen könnte. 

Doch steht das „Konkurrenz-" oder „Konfliktverhalten" immer im Dienst 

des Strebens nach Bedarfsdeckung und dieses im Zusammenhang mit der 

Persönlichkeitsentfaltung überhaupt. Das will besagen, daß jede pointierende 

Abstraktion des Konkurrenzverhaltens neben die „Substanz" der Handlung 

greift, d. h. nur einen sehr begrenzten äußeren Aspekt des Handelns zu erfassen 

vermag. 

Ich bin mir bewußt, daß der Ausdruck „Gewinnstreben" zu schweren Miß-

verständnissen Anlaß geben kann. Unter dem Einfluß der liberalen Wirtschafts­

auffassung und der Kritik von Karl Marx, aber auch des eingebürgerten Sprach­

gebrauchs hat der Ausdruck Gewinnstreben etwas von gierigem Haschen und 

Umsichgreifen an sich, von Einheimsen, wo immer etwas zu holen ist, ob 

erarbeitet oder nicht. Es wäre einfacher von Eigeninteresse zu sprechen. Aber 

dieser Ausdruck gilt allgemein für das soziale Verhalten auf jeglicher Ebene, 

nicht ausgesprochen auf der Ebene der Güterwelt. Das Eigeninteresse hat im 

Sektor der materiellen Güter das Gepräge des sich Aneignens, wenngleich nicht 

notwendigerweise zu eigenem Konsum, des Vergrößerns des Besitzes aus 

eigener Leistung. In der materiellen Güterwelt zeigt sich der persönliche Fort­

schritt unvermeidlicherweise in der Vermehrung der Besitzgüter. Der Mensch, 

der etwas leistet, will auf dieses Sichaneignen nicht verzichten, es sei denn, er 

wäre gewiß, daß derjenige, dem er die Früchte seiner Bemühungen überläßt, in 

seinem Sinn disponiert. Gewinnemachen auf welche Weise auch immer braucht 

nicht im Sinn des Wortes „Gewinnstreben" zu liegen. Man spricht z. B. im Ehe­

recht von „Zugewinngemeinschaft" und meint damit alle materiellen Werte, 
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welche innerhalb der Ehe zu den eingebrachten Gütern hinzuerworben worden 

sind. Bei dem Wort „Gewinn" sollte niemandem etwas Anstößiges einfallen. 

Es ist richtig, was namentlich auch von sozialistischer Seite betont wird, daß es 

wirtschaftliche Leistungsstimuli gibt (z.B. das soziale Prestige), die zunächst 

nichts mit Gewinnstreben zu tun haben. Es kommt aber darauf an, Leistungs­

stimuli zu finden, die aus sich ohne Intervention einer autoritären Anerken­

nungsinstanz den gewünschten sozialen Status bewirken. Die Sanktion sollte 

direkt aus der Leistung selbst erfolgen10. Im Bereich der materiellen Güter, d. h. 

also in den wirtschaftlichen Handlungen ist die unmittelbare Sanktion der 

Erwerb höheren Einkommens, sofern allerdings die Bewertung der Leistung 

wirtschaftlich erfolgt, und das ist eben nur im Wettbewerb möglich, d.h. im 

Zusammenspiel und im Ausgleich aller an der Gesamtwirtschaft beteiligten 

Kräfte. Wir kommen also immer auf das Gewinnstreben zurück, wenngleich 

man vom Gewinn im strengen Sinn nur beim Unternehmen spricht. 

Allerdings ist das Gewinnstreben als allgemeines Motiv wirtschaftlichen 

Handelns und als Antriebskraft zu höherer wirtschaftlicher Leistung nur einsich­

tig, wenn man die Freiheit des Menschen mitdenkt. Man könnte nun ein­

wenden, es sei ebenso denkbar, daß der Mensch auf wirtschaftlichem Gebiet aus 

Kulturinteresse, also etwa aus Freude am Wertschaffen überhaupt handelte und 

darum innerhalb der Gesellschaft den gleichen Status erhalte wie etwa der 

Künstler,' dem am Einkommen zunächst nichts liege. Der Einwand ist 

beachtenswert. Doch müßte im Bereich der materiellen Güter diese Status-

zuerkennung mit der gleichen Unfehlbarkeit durch die Gesellschaft oder die 

Autorität erfolgen wie in dem Fall, da der auf wirtschaftliche Leistung bezogene 

soziale Status direkt durch den Markt in Form von höherem Einkommen 

erworben wird. Wie ersichtlich, steht die Befürwortung des Gewinnstrebens als 

der Triebkraft wirtschaftlicher Leistung in engem Zusammenhang mit einer frei­

heitlichen Ordnung, innerhalb welcher die Leistung erbracht wird. Warum dies 

so sein muß, hängt mit der Grundkonzeption der Gesellschaft oder des Gesell­

schaftssystems zusammen11. Die Frage des wirtschaftlichen Leistungsstimulus 

kann nicht abstrakt diskutiert werden etwa im Sinn einer allgemeinen anthropo­

logischen Überlegung, sondern nur im Zusammenhang mit einer Gesellschaft, 

der sowohl an Freiheit wie auch an optimaler Versorgung mit materiellen 

Gütern gelegen ist. Die Betrachtungsweise des besagten Einwandes ist die eines 

reinen Humanismus, eines normativen Denkens, wobei der Mensch noch nicht 

Vgl. hierzu die weiteren Ausführungen in: A. UTZ, Zwischen Neoliberalismus und Neomarxis-
mus, Die Philosophie des Dritten Weges, Köln 1975, S. 125ff. 
Zum Begriff des Gesellschaftssystems vgl. A. UTZ, Zwischen Neoliberalismus und Neomarxis-
mus, S. I15ff. 
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in seinem tatsächlichen Arbeitsverhalten im Zusammenhang mit den anderen 

wirtschaftenden Menschen und in seinem Verhältnis zur Autorität studiert wird. 

Der Hang zur Trägheit ist, wie wir wissen, dort um so stärker, wo der Mensch 

seine Wünsche auf Kosten anderer zu erfüllen vermag. Die Frage nach dem wirt­

schaftlichen Leistungsstimulus ist unabtrennbar mit dem Wettbewerb ver­

bunden. Dies hat selbst der Neomarxismus berücksichtigt12. Wie groß dieser 

Wettbewerb ist oder sein muß, ist damit allerdings noch nicht entschieden. Es 

muß eine Ordnung gesucht werden, in welcher der Mensch wirtschaftliche 

Leistung im dauernden Wettbewerb mit seinen Mitmenschen hervorbringt, 

unabhängig davon, ob außerwirtschaftliche Gesichtspunkte die Leistung anders 

bewerten würden. Unter dieser Bedingung bleibt nur das Gewinnstreben als 

erste Antriebskraft, das Gewinnstreben im besprochenen allgemeinen Sinn, 

nicht eingeengt auf den Gewinn im Betrieb oder Unternehmen. 

Nach dem Gesagten scheinen wir nun doch bei der Feststellung der Empiri­

sten gelandet zu sein, daß der Mensch im Raum der materiellen Güter aus einem 

Motiv heraus handelt, das nicht nur pointiert betrachtet, sondern auch im 

tatsächlichen Leben isoliert werden kann. Um diesem verhängnisvollen MißVer­

ständnis zu begegnen, muß darauf hingewiesen werden, daß nur von einer 

empirisch universal gültigen Verhaltensweise des Menschen gesprochen wurde, 

die den Eindruck einer „zweiten" Natur macht. Diese Verhaltensweise darf aber 

nicht mit der Veranlagung verwechselt werden, die in der Natur des Menschen 

als sozialen Wesens beschlossen ist. Wenngleich Eigeninteresse und Gemein­

interesse, empirisch betrachtet, im einzelnen Handeln des Menschen nicht 

zusammenfallen und übrigens auch nicht zusammenfallen müssen, so besteht, 

final gesehen, doch Identität. Rationales Handeln des Menschen ist, wenn es 

logisch durchdacht ist, zugleich individuales und soziales Handeln, das heißt, es 

ist ausgerichtet auf die Integrierung des individuellen Zieles in das Gemeinziel. 

Dies dürfte wohl noch nie so deutlich geworden sein wie heute, wo wir feststel­

len, daß Lohnforderungen und Gewinnerwartungen nur in einer gesamtheitlich 

geordneten Wirtschaft rational verfochten werden können. Irgendwann und 

irgendwo muß es ein Motiv geben, das die Identität von Eigen- und Gemein­

interesse realisiert. Daß der Neomarxismus von dieser Grundsupposition eines 

echten Humanismus ausgeht, ist seine Stärke. Es kann nicht Naturanlage des 

Menschen sein, nur Individualinteressen zu vertreten. Der Mensch hat ein Ziel, 

das umfassender ist als die Summe der Eigeninteressen. Er muß daher auch ein 

naturhaftes Motiv besitzen, das über sein Eigeninteresse hinausreicht. Wie dieses 

in der Natur (noch nicht in der konkreten Verhaltensweise) des Menschen ange-

12 A. UTZ, Zwischen Neoliberalismus und Neomarxismus, S. 75 ff., 87 ff. 
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legte Motiv in der Wirtschaft aktuiert werden kann, ist eine Frage des Zusam­

menspiels von Wirtschaftspolitik und Unternehmenspolitik. Auf dieser Ebene 

manifestieren sich die grundlegenden philosophischen Unterschiede zwischen 

den verschiedenen ganzheitlichen Gesellschaftsauffassungen, einerseits der 

sozialistischen, andererseits der personalistischen. 

Untersuchen wir das politische Handeln und fragen wir uns, ob das Streben 

nach Macht in der Weise, wie es die politischen Wissenschaften isoliert betrach­

ten, der Anatomie des menschlichen Handelns entspricht. Ohne Zweifel geht es 

im politischen Kampf ähnlich her wie im Boxkampf, wo alle Handlungen im 

Hinblick auf die Niederringung des Gegners auf Aktion und Gegenaktion, auf 

Angriff und Abwehr abgestellt sind. Der Politiker mag vielleicht noch andere 

Intentionen haben wie z. B. den späteren Aufbau des Staates, die Neuordnung 

der Gesellschaft usw. Im Augenblick der politischen Auseinandersetzung 

aber scheint sein Handeln unmittelbar nur ein Ziel zu haben, eben die Über­

windung des Gegners, die Gewinnung der Macht. Alles andere, was sonst als 

Fernziel ins Auge gefaßt werden könnte, wird propagandistisch als Mittel ein­

gesetzt, um die Wahlkampagne zu gewinnen. 

Entspricht diese Umkehrung der Zweck-Mittel-Ordnung der Anatomie des 

menschlichen Handelns ? Der Mensch sucht seiner inneren Anlage nach stets das 

Absolute. Er kann allerdings dieses Absolute in einem einzelnen Ereignis oder 

einem einzelnen Erfolg suchen, etwa in der Machtergreifung. In diesem Fall setzt 

er alles, was er an innerer Kraft und an Finalisierungsmöglichkeiten besitzt, auf 

eine einzige Karte, auf die des Nahziels. Wenn er nun weiterhin das Absolute in 

der Macht sieht, wird er ein neues ähnliches Nahziel erstreben müssen. Der 

„reine" Politiker wird also, wenn er wirklich reiner Politiker bleibt, zum 

Imperialisten. Jeder vernünftige Mensch wird wohl eingestehen, daß ein solches 

Handeln zumindest als krankhaft zu bezeichnen ist. Das Nahziel kommt nie ans 

Endziel. Das Rennen nach den Nahzielen bedeutet ein ewiges Rennen nach dem 

Nichts. Selbstverständlich hindert nichts daran, in der Theorie sich eine Welt 

auszumalen und zu modellieren, in der solch ein irrsinniges Machtstreben das 

natürliche Streben nach dem Absoluten ersetzt. Wenn es tatsächlich Perioden in 

der Weltgeschichte gab, in denen dieser Irrsinn zu triumphieren schien, dann 

beweist dieselbe Geschichte andererseits, daß die Menschen dieses Treiben nicht 

lange zu ertragen vermochten. Das Machtstreben ist wie das Gewinnstreben in 

die ontische Struktur unseres Willens eingebettet. Dauerhaftes politisches 

Handeln kann darum nicht in der Umkehrung der Zweck-Mittel-Ordnung 

bestehen. Es mag Streben nach Macht bleiben, aber eben nach aufbauender 

Macht, d.h. nach wirksamer Verwirklichung eines der menschlichen Person 

entsprechenden Zieles. Dieses Ziel aber ist, wie Aristoteles richtig gesehen hat, 
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das gute Leben im vollmenschlichen Sinn, auch in der Gemeinschaft. Marx hatte 
nicht die Absicht, den Klassenkampf zum Ziel des politischen Handelns des 
Sozialisten zu erklären. Vielmehr sollte der Klassenkampf in der zu erstellenden 
sozialistischen Gemeinschaft sein Ende finden. 

Man könnte nun auch hier wie ähnlich beim Gewinnstreben sein Augenmerk 
auf die zwischenmenschliche Beziehung richten, die im politischen Handeln 
beschlossen liegt, das heißt auf jenen Aspekt, der typisch das Gegenseitige im 
politischen Handeln betrifft. Unter diesem Betracht ist es tatsächlich das 
Konkurrenz- und Konfliktverhalten, das angeblendet wird. Das zugrunde 
liegende konstruktive, nämlich staatsaufbauende Wollen tritt zurück. Und man 
könnte vesucht sein, eben nur diese Note im politischen Handeln als politisch zu 
bezeichnen. Das Politische wäre also das Geschick oder die Taktik, sich im 
Kampf um die Macht durchzusetzen. Der Soziologe mag sich damit begnügen, 
soziale Beziehungen aus diesem Gesichtswinkel zu definieren und sogar in Form 
eines Systems zusammenzufassen. Er kann hypothetisch sich ausmalen, wie die 
gesellschaftlichen Prozesse verlaufen würden, wenn sich alle im Machtkampf 
taktisch geschickt verhalten würden. Er darf dann aber nicht von einer „gesell­
schaftlichen Ordnung" im Sinn eines sich in Gegenseitigkeit vollziehenden 
Lebensprozesses der Menschen sprechen. Denn dieser läßt sich allein vom 
Taktischen her nicht bestimmen. Vielmehr wirken tiefere Motive und Ziel­
setzungen mit. An diese reicht nun einmal die pointierende Abstraktion, wie sie 
der Soziologe verwendet, nicht heran. 

Das Gesagte gilt analog auch bezüglich jener Ordnung, die durch die wirt­
schaftliche und politische noch offen gelassen ist, d. h. von der sozialen. Auch 
hier kann auf weite Sicht das gesellschaftliche Zusammensein nicht einzig durch 
die Reaktion des Gegeneinanders und Miteinanders etwa im Sinn des Konfliktes 
erklärt werden. Auch hier werden in letzter Analyse menschliche Werte 
sichtbar, die nur durch die von der menschlichen Naturanlage produzierten 
Aspirationen erklärbar sind. 

Durch eine tiefer dringende Analyse des menschlichen Wollens wird die unser 
theoretisches Denken an sich erleichternde Unterscheidung der drei Ordnungen 
aufgeweicht, insofern wir zu einem einheitlichen Grund vordringen, von dem 
aus jedes gesellschaftliche Handeln, sei es im wirtschaftlichen, im politischen 
oder im sozialen Bereich, ausgeht. Hier liegt auch die Erklärung dafür, warum 
weitsichtige Politiker sagen, daß die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
gewissermaßen spontan auf eine politische Gemeinschaft hinsteuere. Gemein­
schaftliches Wirtschaften ist potentiell bereits politisches Handeln. 

Das menschliche Verhalten in der Gesellschaft ist demnach doch nicht so gespal­
ten, wie es von einer kurzsichtigen empirischen Schau aus den Anschein erweckt. 
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Die Begrenztheit der rein empirisch-soziologischen Untersuchung des sozia­

len Verhaltens der Menschen wird vor allem im sozialen Sektor offenbar. 

Während die Wirtschaftswissenschaft in der Erforschung der wirtschaftlichen 

Verhaltensweise immerhin einen gewissen Grad von Universalität erreicht und 

während auch die Politologen das Politische im sozialen Verhalten des 

Menschen zu definieren wissen, herrscht für den sozialen Bereich völlige 

Uneinigkeit, woran man den homo sociologicus zu erkennen vermöge. Die 

Einstellung auf den Konflikt kann nicht typisches Verhalten im Sinn der Natur 

des Menschen sein, der Mensch sucht ebenso gut auch die Kooperation. Das 

Abhängigkeitsgefühl des einen gegenüber dem anderen und auch das Pflicht-

bewußtsein, miteinander etwas scharfen zu müssen, sind zu stark, als daß man 

die Gegenseitigkeit auf die Konfliktsituation reduzieren könnte. Von der Natur 

des Menschen aus gesehen treten Eigeninteresse, Gewinnstreben, Machtstreben, 

und wie die auf das Ich bezogenen Verhaltensweisen immer heißen mögen, 

zurück. Wer die menschlichen Beziehungen nicht durch die Brille der pointie­

renden Abstraktion betrachtet, kommt zur Überzeugung, daß der Mensch im 

Grunde sozial angelegt ist, d.h. im Hinblick auf die kooperative Verwirk­

lichung der Persönlichkeitswerte die Gemeinsamkeit sucht, wobei er allerdings 

in seiner Kooperation gewisse Sicherungen vorsieht, d. h. das empirisch feststell­

bare Verhalten mitberücksichtigt, um nicht ins Leere zu kooperieren. 

Halten wir fest, daß die empirische Sicht die Natur des Menschen nicht zu 

entdecken vermag, solange sie nicht die hinter dem punktuellen Verhalten ver­

borgenen menschlichen Erwartungen miteinbezieht. Die Empirie muß durch 

eine mataphysische Betrachtung der menschlichen Anlagen ergänzt werden, um 

im vollen Sinn realistisch zu sein. 

b) Von der Einheit der sozialen Anlage im Menschen 

zur Vielfalt der Motive im sozialen Handeln 

Sozialer Wert und soziale Wertverwirklichung 

Von seinem Standpunkt des Essentialismus aus drang Aristoteles zu einer all­
gemeinen Finalisierung des menschlichen Strebens vor, das zugleich als einheits­
schaffend, d. h. die Menschen verbindend, erkannt wurde: das vollkommene 
Leben in und durch Kooperation. Man mag bezüglich der Wirkkraft dieser 
Anlage manche Bedenken hegen, weil die Erfahrung uns oft gegensätzliche 
Verhaltensweisen vor Augen führt. Dennoch wird niemand leugnen, daß das 
kooperative ein menschlicheres Verhalten im Vergleich zum Konflikt bedeutet. 
In Situationen, in denen die Menschen vor Schicksalsentscheidungen stehen, 
entweder in Frieden eine Lösung für das Zusammenleben zu suchen oder 



Die drei Ordnungen in der ganzheitlichen Sicht menschlicher Handlungsmotive 39 

gesamtheitlich unterzugehen, dringt die Naturanlage im Sinn der Kooperation 
durch. Jedenfalls würde jeder „vernünftige" Mensch das gegenteilige Verhalten 
als uneinsichtig, sinnlos und abnorm bezeichnen. Der Krieg kann keine Lösung 
von Konflikten sein, so erklärt die menschliche Vernunft heute allgemein. Und 
zwar ist es nicht etwa nur ein normatives Denken, das so spricht, sondern ganz 
einfach das Zweckdenken im Sinne des Überlebens. Für eine finalistische Ethik 
ist dieses Zweckdenken zugleich auch normativ, allerdings immer nur im Sinne 
des letzten Zweckes, gedacht als höchstes Gut. Die Übereinkunft von Zweck 
und sittlicher Norm ist allerdings, leider, nur in seltenen, fast nur in Grenzfällen 
einsichtig feststellbar, wenn nämlich nicht So- oder Sosein, sondern die Existenz 
in ihrer Ganzheit in Frage gestellt ist, wie dies im modernen Krieg-Frieden-
Problem der Fall ist. Ein hellsichtiger Mensch aber müßte doch wissen, daß jede 
einzelne Zweckentscheidung irgendwo an eine letzte Zweckordnung rührt, 
darum also von dorther normativ beurteilt werden kann. Wir haben einen 
Maßstab, um zu wissen, ob und inwieweit eine konkrete Entscheidung dem 
Endzweck dient. Es ist die menschliche Natur. Einige dieser Erkenntnisse 
wurden in den Katalogen der Menschen- und Grundrechte formuliert. Dies 
geschah nicht nur aufgrund rein normativen Instinktes, sondern im Bewußtsein, 
daß die Nichteinhaltung solcher Normen keinen erträglichen Zustand in der 
Gesellschaft schafft. Das Menschenunwürdige ist, namendich in Grenzfällen, 
identisch mit dem menschlich nicht mehr Tragbaren. Menschlich tragbar oder 
untragbar ist hierbei bezogen auf die Gesellschaft, nicht auf den einzelnen. Der 
Sklavenhandel mag für den Sklavenhändler tragbar sein. Er ist gesellschaftlich 
untragbar. Wir kommen immer wieder auf die Erkenntnis zurück, daß 
menschliches Glück und Wohlergehen, überhaupt das Menschliche, nur 
bestimmt werden kann im riinblick auf die gesamte Menschheit. 

In dieser Perspektive kann das Eigeninteresse des Individuums, das Streben 
nach Gewinn und Macht, ganz allgemein das Konfliktverhalten noch keine 
Bedeutung für die Gesellschaftsordnung gewinnen. Es ist die Perspektive des 
Allerletzten, des Absoluten, doch nicht des Unrealen, wenngleich dem Augen­
blick weit Entrückten. Ein kluger und verantwortungsbewußter Politiker wird 
diese Endsicht nie vergessen können. 

Nun ist unser Handeln immer zeitlich begrenzt. Und es ist nichts natürlicher, 
als daß wir den Erfolg für unser Handeln auch innerhalb eines befristeten 
Zeitraums sehen möchten. Das Ewige im Menschen schließt somit einen 
Kompromiß mit dem Zeitlichen in ihm und um ihn. Der Kompromiß ist offen­
bar unausweichlich, weil wir sonst riskieren würden, überhaupt nichts zu ver­
wirklichen. Es kommt nur darauf an, zu wissen, bis zu welcher Grenze das 
Gewissen, das nicht nur sittliche Norm, sondern zugleich auch Parameter des 
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menschlich Erträglichen ist, den Kompromiß wagen darf. Unvermeidbar und 
darum geradezu gefordert ist der Kompromiß dort, wo wir im Zusammenleben 
auf Verhaltensweisen stoßen, an denen wir auch mit der besten Pädagogik und 
den schärfsten gesetzlichen Maßnahmen auf die Dauer nichts ändern würden. 
Und außerdem haben wir zu bedenken, daß keiner, und wäre er auch noch so 
gescheit, das Gemeinwohl im Sinn seiner letztgültigen Inhaltlichkeit zu bestim­
men imstande ist. Wir sind also auf die Relativität der pluralistischen Meinungs­
bildung verwiesen. Selbstverständlich gibt es auch hier Grenzen. Es sind die 
Fälle, in denen jeder reife Mensch in klarer Einsicht gewisse bestehende gesell­
schaftliche Verhaltensnormen als mit der menschlichen Natur unvereinbar 
erkennen muß, so daß man ohne Angriff auf die Gewissensfreiheit voraussetzen 
kann, daß derjenige, der gemäß diesen Normen handelt, verbrecherisch handelt. 
Man denke an den Nürnberger Prozeß, wo unterstellt wurde, daß jeder wissen 
konnte und mußte, daß die Ausrottung einer Rasse als „Rassenmord", d. h. als 
gegen die menschliche Natur verstoßend bezeichnet werden muß. 

Der Entwurf einer Gesellschaftsordnung aufgrund einer einzigen Methode, 
sei es im Sinn der reinen Ethik, sei es im Sinn des reinen Pragmatismus oder 
Funktionalismus, ist, weil unrealistisch, von vornherein zum Scheitern 
verurteilt. Die reine Ethik, d. h. der Entwurf einzig vom Absoluten her, führt 
über die Diktatur zum Chaos. Der reine Pragmatismus, d. h. der nur mit der 
geschichtlichen Gegebenheit rechnende Entwurf, führt über das Chaos zur 
Diktatur. Der Pragmatismus kann für sich den beachtlichen Vorteil verbuchen, 
daß er im Hinblick auf die Kurzfristigkeit seiner Ziele den Gesellschaftsgliedern 
keine oder nur geringe Opfer auferlegt, weil er ihre Verhaltensweisen zur ein­
zigen Norm erklärt. Wenn die Entwicklung zu Abträglichkeiten führen sollte, 
dann sei dies, so sagt man, nicht der vom Pragmatismus ersonnenen Technolo­
gie anzulasten, sondern den Menschen, die diese technologischen Institutionen 
nicht zum eigenen Heil zu benutzen verstanden. In ähnlicher Weise vernimmt 
man aus dem Mund liberaler Wirtschaftspolitiker, die Krisen kämen nicht aus 
dem Liberalismus, sondern seien durch die Menschen verursacht, die mit den 
Prinzipien des Liberalismus nicht umzugehen verständen. Gewiß ist jeder 
freiheitliche Gesellschaftsentwurf, das heißt also jede Bestimmung des Gemein­
wohls einer Gesellschaft freier Menschen auf ein bestimmtes sittliches Verhalten 
der Gesellschaftsglieder angewiesen, das sich juristisch nicht institutionalisieren 
läßt. Im Liberalismus ist aber die Funktion des konkurrierenden Konfliktes ganz 
vom individuellen Glücksstreben normiert. Die sozialethische Bestimmung des 
Gemeinwohls, die das individuelle Glücksstreben transzendieren muß, wird als 
utopisch und freiheitswidrig betrachtet. Im Kollektivismus ist der Gesellschafts­
entwurf auf der optimistischen Supposition aufgebaut, daß der Mensch durch 
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Erziehung und Zwang wirksam zu sozialem Verhalten angehalten werden kann. 

Dadurch soll die das Individuum übergreifende, detaillierte Planung des 

Gemeinwohls möglich werden, so daß die gesellschaftlichen Institutionen 

bedingungslos funktionieren. 

Die einzige Denkweise, die zugleich wirklichkeitsnah ist, ist doch die, daß 

man bei der sittlichen Uranlage des Menschen beginnt und von da aus das 

tatsächliche Verhalten der Menschen studiert, um Handlungsprinzipien zu 

ersinnen, die einen haltbaren Kompromiß zwischen Absolutem und Zeitlichem 

darstellen. 

Dieser Kompromiß ist selbst von sozialistischer Seite als notwendig 

anerkannt. Ota Sik sieht klar den unvermeidlichen Widerspruch zwischen All­

gemeininteresse und Eigeninteresse13. Die politische Kunst besteht darin, die 

beiden zur Deckung zu bringen. Rein theoretisch ist diese leicht zu ermitteln, 

indem man einfach das Gemeinwohl im Sinn eines imperativen Planes vorzeich­

net, dem sich der einzelne unterzuordnen hat. So im marxistisch-leninistischen 

System. In der praktischen Wirklichkeit aber ist das System nicht nur, wenig­

stens teilweise, unwirksam, sondern sogar unmenschlich. Lehnt man diese 

Lösung, wie es nicht anders sein dürfte, ab, dann muß man notwendigerweise 

den Gemeinwohlbegriff auflockern, d. h. man wird das Allgemeininteresse nur 

im Sinn eines Rahmenplanes fassen, indem man dem einzelnen Alternativen in 

der Bestimmung des Eigeninteresses anbietet. Im System Siks, auf das hier nicht 

näher eingegangen werden soll14, ist allerdings das Allgemeininteresse schon so 

prononciert, daß für individuelle Alternativen kein Raum mehr bleibt. Wirt­

schaftspolitisch hängt dies mit der im Denken Siks beschlossenen Immobilität 

des Kapitals, im letzten Grund mit seiner Ablehnung des Privateigentums 

zusammen. 

Wenn der Ethiker die vielleicht sogar in etwa abnormen Verhaltensweisen der 

Gesellschaftsglieder in sein Normendenken einbaut, dann handelt es sich nicht 

darum, sittlich in sich schlechtes Verhalten zu organisieren, etwa eine Räuber­

moral für die Gesellschaft zu konstituieren15. Ausgangspunkt der ethischen 

Überlegungen ist der Gedanke, daß nur eine der Natur des Menschen ent­

sprechende Ordnung dauerhaftes Glück für die Gesamtheit und in der Folge 

" OTA SIK, Plan und Markt im Sozialismus, Wien 1967, S. 293. 
14 A. UTZ, Zwischen Neoliberalismus und Neomarxismus, S. 70-99. 
15 Die konkreten gesellschaftlichen Bedingungen haben eine doppelte Funktion für die Normen­

bildung: 1. als echte Normen, sofern sie mit der Natur des Menschen übereinstimmen, 2. als 
Restriktion der Anwendung von sittlichen Normen (vgl. A. F. UTZ, Sozialethik, II: Rechts­
philosophie, Heidelberg - Löwen 1963, 3. Kap., 3. Art., III, 1 a, S. 87ff). In diesem Fall darf das 
Resultat, d. h. die konkrete Norm, allerdings nicht im Widerspruch zur obersten Norm (die 
menschliche Natur) stehen (wie dies z. B. bei der Fristenlösung in der Abtreibungsdiskussion der 
Fall ist). Sonst könnte ein ethisch eingestellter Politiker nicht mehr mitmachen. 
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auch für den einzelnen schaffen kann. Da aber die kausale Kraft des gemein­

samen Wohls immer nur die Individuen sind, wird man die Handlungsmotive 

der Individuen studieren müssen, um das effektive Potential, das für die Reali­

sierung der allgemeinen Wohlfahrt vorhanden ist, zu erkennen. Zwang, d. h. 

Planung ohne Alternativen, führt zum totalitären Staat. Totalitär ist der Staat, 

der alle Lebensbereiche erfaßt und einheitlich nach einer einzigen Lebensvor-

stellung gestaltet. Zu Ende gedacht, kann es in einem solchen Staat keine Unter­

scheidung zwischen wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und politischer Ordnung 

geben. 

Da der einzelne Mensch derart stark von individuellen Neigungen beherrscht 

ist, daß er nur über diese jene Leistungen erbringt, auf die die Gemeinschaft um 

der allgemeinen Wohlfahrt willen angewiesen ist, gilt es, diese individualisierten 

Neigungen mobil zu machen, d.h. Funktionsprinzipien zu erfinden, die das 

Leistungspotential möglichst vieler, wenn nicht sogar aller Individuen, in Gang 

bringen. Ob damit das Postulat des Gemeinwohls schon erfüllt ist, braucht aller­

dings noch nicht ausgemacht zu sein. Immerhin ist die Grundbedingung ver­

wirklicht für die Erstellung von Werten, die vorhanden sein müssen, bevor man 

überhaupt an eine Bestimmung der allgemeinen Wohlfahrt denken kann16. Vor 

der Verteilung steht die Schöpfung. Die Mobilisierung von individuellen 

Leistungskräften bedeutet allerdings noch kein soziales Ereignis. Der soziale 

Charakter der Aktualisierung von Leistungskräften ergibt sich erst, wenn die 

verschiedenen individuellen Bemühungen sich auf das gleiche Objekt beziehen. 

Gleiche Objekte für alle Gesellschaftsglieder gibt es aber von Natur nur zwei: die 

materielle Welt, die zur Bedarfsdeckung aller vorhanden ist, und die gesamt­

gesellschaftliche Gewalt, ohne welche Gesellschaft nicht denkbar ist. Die gesell­

schaftliche Gewalt ist in ihrem Kern eine, wenngleich sie funktional in ver­

schiedene Träger aufgeteilt werden kann. 

Damit sind wir bei zwei gesellschaftlichen Ordnungen angelangt, der wirt­

schaftlichen und der politischen. Den Rest bezeichnen wir allgemein mit „soziale 

Ordnung". 

Die soziale Ordnung ist kein so kompakter gesellschaftlicher Wirkungs­

bereich wie die wirtschaftliche und die politische Ordnung. Der Objekte sind es 

hier zu viele. Das Eigeninteresse, das auch hier wirksam werden muß, um die 

Erfüllung sozialer Wertforderungen zu garantieren, ist zu vielgestaltig, als daß 

man ein einheitliches Motiv wie das des Gewinn- und Machtstrebens ausfindig 

machen könnte. Wenn irgendwo, dann ist hier das Moment der Freiheit von 

16 Vgl. zu diesem Thema: Leistungsgesellschaft und Mitmenschlichkeit, mit Beiträgen von 
GERARD GÄFGEN, JOACHIM KLAUS, KLAUS HEINEMANN, ELISABETH LIEFMANN-KEIL, 
JOSEF HITPASS, THEODOR MULDER, GERD BÖSKEN, Limburg 1972. 
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Bedeutung. Von der sittlichen Gestaltung dieses umfassenden Bereiches hängt es 

ab, inwieweit der Funktionalismus der Konkurrenz in der Wirtschaft und der 

Politik den echt menschlichen Werten dient. 

Beachtenswert ist, daß die soziale Ordnung nicht auf der gleichen Ebene steht 

wie die beiden anderen. Im Grunde ist sie die allgemeine Gesellschaftsordnung, 

aus der zwei Objekte durch ein Regelsystem ausgeklammert wurden, nämlich 

die materiellen Güter und die Macht. Der Begriff des Eigeninteresses, der als 

Motor der Wertverwirklichung bereits auf der höchsten Stufe gesellschaftlicher 

Kooperation eingesetzt wird, wird im wirtschaftlichen Bereich zum Gewinn­

streben, im politischen zum Machtstreben. Wie ersichtlich, hängt eine normen­

logisch sauber durchkonstruierte Auffassung der drei Ordnungen entscheidend 

von der Definition des Eigeninteresses und dessen ethischer Bewertung ab. Es ist 

ein besonderes Verdienst des Sozialethikers Johannes Messner, dem Eigen­

interesse eine zentrale Stellung im Aufbau der Gesellschaft eingeräumt zu haben, 

ohne dabei, wie es in den empirischen Gesellschaftswissenschaften geschieht, die 

der Gesellschaft vorgeordneten Werte zu verlieren. 

Da der Begriff des Interesses eine so zentrale Stellung im Gesamt der gesell­

schaftlichen Ordnung einnimmt, verdient er eine eingehendere Besprechung, 

besonders auch im Zusammenhang mit dem Begriff der Eigenverantwortung. 

Das Eigeninteresse 

Zur Orientierung bezüglich unseres Standortes erinnern wir daran, daß wir 

uns in der Frage nach der effizienten Ursache des Gemeinwohls auf dem Boden 

der Empirie befinden. Man könnte versucht sein, als vornehmlich Zuständigen 

den Soziologen oder Sozialpsychologen zu bezeichnen. Doch haben wir gese­

hen, daß deren empirische Untersuchungen zu formal auf die rein gesellschaft­

liche Note im Verhalten des Menschen abzielen (die Feststellung der Rolle oder 

des Status), während es dem Sozialethiker darauf ankommt, die ganze Breite 

und Tiefe menschlichen Wollens, sowohl in seiner naturhaften Anlage wie auch 

in seiner tatsächlichen individuellen und sozial bezogenen Aktualisierung zu 

erfassen. Ohne Rückgriff auf langwierige Einzeluntersuchungen, einfach aus der 

alltäglichen Erfahrung und nicht zuletzt auch aus eigenem Erleben, das jeder von 

uns dem andern als normal bestätigt, wissen wir, daß dem Eigeninteresse eine 

eigene, von keinem anderen Motiv zu übertreffende Macht innewohnt. Gewiß 

ordnet sich in entscheidenden Fällen unser Individualinteresse dem Gemein­

interesse unter, aber auch da eigentlich nur, weil aus der konkreten Situation ein­

leuchtend hervorgeht, daß die Erfüllung des Eigeninteresses durch die des 

Gemeininteresses bedingt ist. An der erfahrbaren Oberfläche unseres Lebens ist 


